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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen 
der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allge-
meinen Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversor-
gern und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für 
die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für 
alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese 
nicht vor dem 08. November 2006 beendet worden sind. 

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen 
der Ersatzversorgung der Letztverbraucher. 

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem 
Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizität durchführt. 

§ 2  Vertragsschluss 

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er 
auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertrags-
schluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen. 

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus 
dem Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, 
über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde 
verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Elektrizität unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des 
Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein 

anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen begründet hat. 

(3) Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemeinen Bedin-
gungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Grundversorgers hin-
zuweisen. Des Weiteren ist der Kunde ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen 
den Netz betreiber geltend gemacht werden können. Der Grundversorgungsver-
trag oder die Bestätigung des Grundversorgers in Textform sollen eine zusam-
menhängende Aufstellung aller für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben 
enthalten, insbesondere 

1  Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Familien-
name, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), 

2  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts 
des Zählers, 

3  Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer 
und Adresse) und 

4  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung 
durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse). 

Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, 
diese dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertrags-
schluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertrags-
schlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen 
unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedin-
gungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen. 

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig 
gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers 
beglichen werden. 

 

§ 3  Ersatzversorgung 

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die 
§§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach 
§ 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; 
§ 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch 
aufgrund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch 
in Rechnung stellen darf. 

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den 
Zeitpunkt des Beginns und das Ende der Ersatzversorgung in Textform mitzutei-
len. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Er-
satzversorgung zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines Be-
zugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen. 

Teil 2 Versorgung

§ 4  Bedarfsdeckung 

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen 
des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Ei-
genanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und 
aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der 
Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der Grundversorgung die-
nen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen 
Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben 
werden. 

§ 5  Art der Versorgung 

(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das 
Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Span-
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nung des jeweiligen Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, 
an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist. 

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer-
den jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, 
die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu ver-
senden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

(3) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer-
den gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen 
Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels 
des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist. 

§ 6  Umfang der Grundversorgung 

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durch-
führung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzu-
schließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am 
Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspan-
nungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen 
und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im Rah-
men der Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rah-
men des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer 
des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maß-
gabe des Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 

1  soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche 
Beschränkungen vorsehen, 

2  soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung nach § 17 der Niederspannungsanschlussverordnung 
oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung un-
terbrochen hat oder 

3  soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug 
oder der vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaft-
lich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversor-
gung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des 
Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen 
Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können. 

 

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; 
Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zu-
sätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich da-
durch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt 
der Mitteilung kann der Grundversorger in den ergänzenden Bedingungen regeln. 

Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 

§ 8  Messeinrichtungen 

(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrich-
tungen nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellen-
betreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichti-
gen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. 

§ 9  Zutrittsrecht 

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 

Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung 
kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

§ 10  Vertragsstrafe 

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, 
so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist 
für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der 
Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte 
von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis 
zu berechnen. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemei-
nen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum 
von sechs Monaten verlangt werden. 

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht 
nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der 
Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate 
betragen darf, erhoben werden. 

Teil 4 Abrechnung der Energielieferung

§ 11  Ablesung 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten 
zu verwenden, die er vom Netzbetreiber erhalten hat. 

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlan-
gen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies 

1  zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1, 

2  anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 

3  bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Über-
prüfung der Ablesung 

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn 
diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten 
Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt ver-
langen. 

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die 
 Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der 
Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemes-
sener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, 
wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

§ 12  Abrechnung 

(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers monatlich oder 
in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschrei-
ten dürfen, abgerechnet. 

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhän-
gigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksich-
tigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhän-
giger Abgabensätze. 

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 
eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, 
der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten 
Verbrauch nachweisen. 

§ 13  Abschlagszahlungen 

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundver-
sorger für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlags-
zahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
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nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. 

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung 
entsprechend angepasst werden. 

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung 
des Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu 
er statten. 

 

§ 14  Vorauszahlungen 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Ab-
rechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer 
Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der 
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden 
einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensy-
steme einrichten. 

§ 15  Sicherheitsleistung 

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, 
kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuches verzinst. 

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
verhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpa-
pieren gehen zu Lasten des Kunden. 

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden kann. 

 

§ 16  Rechnungen und Abschläge 

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. 
Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in 
allgemein verständlicher Form auszuweisen. 

(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des vergleich-
baren Vorjahreszeitraumes anzugeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene 
Änderungen der Allgemeinen Preise und Bedingungen ist hinzuweisen. 

(3) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei 
mögliche Zahlungsweisen anzugeben. 

§ 17  Zahlung, Verzug 

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angege-
benen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungs-
aufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berech-
nen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 18  Berechnungsfehler 

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststel-
lung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen 
Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu 
legen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt. 

Teil 5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 

§ 19  Unterbrechung der Versorgung 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige An-
drohung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser 
Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umge-
hung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussver-
ordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, 
dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der 
Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies 
nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungs-
verzuges darf der Grundversorger eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 
bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach 
Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 
Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben 
diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und 
fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen 
Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Versorger 
und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei 
Werktage im Voraus anzukündigen. 

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen 
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde 
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der 
Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 

§ 20  Kündigung 

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde 
berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermo-
nats zu kündigen. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, 

berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, 

1  soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, 
oder, 

2   sofern 

a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vor-
herigen Abrechnungszeitraum ist und 

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 

und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des 
Messgeräts festgestellt ist. 
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soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes nicht besteht. 

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung 
des Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform be-
stätigen. 

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kün-
digung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, 
verlangen. 

§ 21  Fristlose Kündigung 

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertrags-
verhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach 
§ 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

Teil 6 Schlussbestimmungen 

§ 22  Gerichtsstand 

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
vertrag ist der Ort der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden. 

 

§ 23  Übergangsregelungen 

(1) Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe 
und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach 
§ 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpas-
sung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsge-
setzes noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 
mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag. 

(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis zum 1. Juli 2007 Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntgabe wirksam, soweit es sich um Änderungen handelt, die nach 
§ 12 Abs. 1 der Bundestarifordnung Elektrizität genehmigt worden sind. 

Ergänzende Bedingungen der Bad Honnef AG (BHAG) zur 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundver-
sorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundver-
sorgungsverordnung – StromGVV)

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten  
 (§ 7 StromGVV)

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie der Anschluss  zusätz-
licher Verbrauchsgeräte sind - soweit sich dadurch der Stromverbrauch erheblich 
erhöhen kann - der BHAG über das Formular „Versorgungsanfrage“ mitzuteilen.

2. Messeinrichtungen, § 8 StromGVV

2.1 Die für die Ablesung und Abrechnung erforderlichen Messeinrichtungen wer-
den vom Messstellenbetreiber, der auch der Netzbetreiber sein kann, eingebaut, 
betrieben und gewartet.

2.2 Erhält der Kunde eine neue Messeinrichtung im Sinne des § 21 b Abs. 3a oder 
Abs. 3 b EnWG und werden dem Lieferanten dafür vom Netzbetreiber andere Ent-
gelte für den Messstellenbetrieb in Rechnung gestellt, wird der Lieferant diese Ko-
stenänderung an den Kunden weitergeben. Der Kunde wird hierüber spätestens 
mit der nächsten Abrechnung informiert. Die anfallenden Abschlagszahlungen 
können entsprechend angepasst werden.

3. Ablesung, § 11 StromGVV

3.1 Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels, oder 
bei einem berechtigten Interesse der BHAG an einer Überprüfung der Ablesung 
hat die BHAG das Recht, die Ablesung selbst durchzuführen. Die BHAG hat aber 

auch das Recht, zu bestimmen, dass der Kunde die Messeinrichtungen selbst 
abzulesen hat. 

3.2 Die BHAG schätzt den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder 
bei Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden, wenn der Zutritt zum 
Zwecke der Ablesung vom Kunden verweigert oder eine vereinbarte Selbstable-
sung nicht oder verspätet vorgenommen wurde. 

4. Abrechnung und Abschlagszahlung (§§ 12, 13 StromGVV)

4.1 Der Elektrizitätsverbrauch des Kunden wird einmal jährlich festgestellt und 
abgerechnet. Die BHAG ist jedoch in begründeten Ausnahmen berechtigt, in kür-
zeren Zeitabständen Rechnung zu legen. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
Ist der Abrechnungszeitraum kürzer als ein Jahr (beispielsweise wegen Vertrags-
beginn oder Vertragsende im Abrechnungsjahr), wird der Grundpreis zeitanteilig 
berechnet.

4.2  Die Rechte des Kunden aus § 40 Abs. 2 EnWG bleiben unberührt.

4.3 Die BHAG erhebt während des Abrechnungszeitraumes gleiche Abschlags-
zahlungen. Diese werden an Hand des Verbrauchs im zuletzt abgerechneten Zeit-
raum ermittelt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Ab-
schlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sich sein Verbrauch erheblich geändert hat, so 
wird dies auf Wunsch des Kunden angemessen berücksichtigt.

4.4 Die Fälligkeitsdaten der Abschlagsbeträge werden dem Kunden bei der Ver-
tragsbestätigung und in der Folge jeweils auf der Abrechnung angegeben. Ein 
eventuell gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 14 StromGVV bleibt un-
berührt.

4.5 Für die Jahresabrechnung werden die Zählerstände im Zeitraum vom 01.12. 
– 15.01. abgelesen. Die abgelesenen Stände werden auf den 31.12. hoch- bzw. 
hinabgerechnet, so dass die Abrechnung über den Verbrauch vom 01.01. bis 
31.12. erfolgt. In begründeten Fällen kann die BHAG von einer Hoch- bzw. Hinab-
rechnung absehen.

4.6 Die zuviel geleisteten Abschlagszahlungen werden mit der nächsten Ab-
schlagsforderung verrechnet.

5. Zahlungswelse (§ 16 StromGVV)

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch

a) Bareinzahlung,

b) Banküberweisung oder

c) Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung 

zu leisten.

Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Grundversorger kostenfrei zu ent-
richten. Maßgeblich für die Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der 
Zahlung bei der BHAG bzw. die Gutschrift auf dem Konto der BHAG.

6. Zahlung und Verzug, § 17 StromGVV

6.1 Rechnungen der BHAG werden zwei Wochen nach Zugang, Abschlagszah-
lungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt – frühestens jedoch zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung – fällig. 

6.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die BHAG, wenn sie erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch 
entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt (beigefügt als Anlage 1 StromG-
VV) berechnen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsscha-
den überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale 
ausweist.

7. Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 StromGVV

7.1 Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der BHAG nicht 
oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen wird, ist 
die BHAG berechtigt, Vorauszahlung der Abschlagsbeträge zu verlangen oder auf 
Kosten des Kunden bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder sonstige 
vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten. Die BHAG kann die dadurch ent-
standenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt (beigefügt als Anlage 1 StromGVV) 
berechnen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden 
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überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale 
ausweist.

7.2 Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten, entfällt, wenn der 
Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in zwölf aufeinander folgenden Mona-
ten vollständig und pünktlich erfüllt hat.

8. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung, §§ 17, 19 
 StromGVV

8.1 Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Grundversorgung sowie der Wie-
derherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entste-
henden Kosten werden dem Kunden pauschal gemäß Preisblatt (beigefügt als 
Anlage 1 StromGVV) in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nachzuwei-
sen, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, 
als es die Pauschale ausweist. 

8.2 Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird von der BHAG von der Be-
zahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht 
und davon, ob die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind. 

8.3 Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminan-kün-
digung nicht angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht 
durchgeführt werden können, kann die BHAG die dadurch zusätzlich entstehen-
den Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1 StromGVV) berechnen. Der 
Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden 
oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

9.  Kündigung, § 20 StromGVV

9.1 Die Kündigung des Stromgrundversorgungsvertrages durch den Kunden be-
darf der Textform und muss wenigstens folgende Angaben enthalten:

· Kunden- oder Verbrauchsstellennummer

· Zählernummer

· Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung

9.2 Bei der Kündigung des Grundversorgungsvertrags beträgt die Kündigungsfrist 
einen Monat auf das Ende des Kalendermonats. Bei einem Umzug ist der Kunde 
berechtigt, den Grundversorgungsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum 
Monatsende zu kündigen.  

10. Inkrafttreten

Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2010 in Kraft und ersetzen die 
Ergänzenden Bedingungen vom 01.12.2007

Die gesamten Grundversorgungsbedingungen sind auch im lnternet unter www.
bhag.de veröffentlicht und liegen in den Geschäftsräumen der Bad Honnef AG 
aus. Auf Verlangen werden sie den Kunden ein weiteres Mal unentgeltlich aus-
gehändigt.

Anlage:

Anlage 1 StromGVV Preisblatt 

Anlage 1

Preisblatt zur StromGVV
Gültig ab: 01.01.2010

I. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Abrechnung, § 12 StromGVV) 

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Ablesung auf Kundenwunsch 25,00  29,75

Erstellung von Zwischenrechnungen unter                                           
Mitteilung des Zählerstands

11,85 14,10

Rechnungsänderung auf Kundenwunsch 15,00 17,85

II. Zu 6. der Ergänzenden Bedingungen (Verzug, § 17 StromGVV)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Mahnung 2,001 ----

Mahnung per Einschreiben, Bearbeitung einer 
Rücklastschrift

5,001 ----

Vorortinkasso / Mitteilung per Bote 25,001 ----

Die angegebenen Entgelte verstehen sich für eine Leistungserbringung während 
der allg. Dienstzeiten des Netzbetriebes.  Außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten 
werden die tariflichen Überstundenzuschläge erhoben.

Zu 7. der Ergänzenden Bedingungen (Vorauszahlung und Vor-III. 
  kassensystem, § 14 StromGVV)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Ein-/ Ausbau Vorkassensystem 25,00  29,75

IV.  Zu 8. der Ergänzenden Bedingungen (Einstellung und Wieder-
 aufnahme der Versorgung, §§ 17, 19 StromGVV)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Unterbrechung der Lieferung (Zählerausbau 
oder Sperrsicherung setzen)

59,001 ----

Wiederherstellung der Lieferung (Zählereinbau 
oder Sperrsicherung entfernen)

59,00 70,21

Zählerwechsel 74,00 88,06

Die angegebenen Entgelte verstehen sich für eine Leistungserbringung während 
der allg. Dienstzeiten des Netzbetriebes.  Außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten 
werden die tariflichen Überstundenzuschläge erhoben.

Umsatzsteuer
Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. 
Die mit 1 gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die 
ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten eine Umsatzsteuer von derzeit 19%.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung 
in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung 
- NAV) vom 01.11.2006 (BGBl. I Nr. 50 S. 2477)

Inhaltsübersicht

Teil 1  Allgemeine Vorschriften

§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

§ 2  Netzanschlussverhältnis

§ 3  Anschlussnutzungsverhältnis

§ 4  Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

Teil 2  Netzanschluss

§ 5  Netzanschluss

§ 6  Herstellung des Netzanschlusses

§ 7  Art des Netzanschlusses

§ 8  Betrieb des Netzanschlusses
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§ 9  Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses

§ 10  Transformatorenanlage

§ 11  Baukostenzuschüsse

§ 12  Grundstücksbenutzung

§ 13  Elektrische Anlage

§ 14  Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

§ 15  Überprüfung der elektrischen Anlage

Teil 3  Anschlussnutzung

§ 16  Nutzung des Anschlusses

§ 17  Unterbrechung der Anschlussnutzung

§ 18  Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

Teil 4  Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1 Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19  Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeu-
gung

§ 20  Technische Anschlussbedingungen

§ 21  Zutrittsrecht

§ 22  Mess- und Steuereinrichtungen

Abschnitt 2 Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der 
Rechtsverhältnisse

§ 23  Zahlung, Verzug

§ 24  Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

§ 25  Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

§ 26  Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

§ 27  Fristlose Kündigung oder Beendigung

Teil 5  Schlussbestimmungen

§ 28  Gerichtsstand

§ 29  Übergangsregelung

Teil 1 Allgemeine Vorschriften

§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetrei-
ber nach § 18 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Nieder-
spannungsnetz anzuschließen und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität 
zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind Bestandteil der Rechtsverhältnisse 
über den Netzanschluss an das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht 
ausdrücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung 
gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse 
und ist auch auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse anzuwenden, die vor ihrem 
In-Kraft-Treten entstanden sind. Sie gilt nicht für den Netzanschluss von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das 
Niederspannungsnetz angeschlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäudes, das an das Niederspan-
nungsnetz angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschluss-
nutzungsverhältnisses einen Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnah-
me von Elektrizität nutzt. (4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der 
Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im 
Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2  Netzanschlussverhältnis

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der elektrischen Anlage 
über den Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem 
Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem An-
schlussnehmer, der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei 

Herstellung eines Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag schriftlich abzu-
schließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte 
sind, haben die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Her-
stellung und Änderung des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den An-
schlussnehmer und ihn damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzan-
schlussverhältnis mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem 
jeweiligen Eigentümer und dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer der 
Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Netzanschluss-
verhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentümer der 
Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungsansprüche 
und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt und ver-
pflichtet. Den Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschlussnehmers 
hat der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in Textform 
anzuzeigen. Der bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer 
die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu übermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder 
die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Ver-
trag nach Absatz 2 oder in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen 
Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers 
hinzuweisen.

§ 3  Anschlussnutzungsverhältnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses 
zur Entnahme von Elektrizität. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belie-
ferung des Anschlussnutzers mit Elektrizität noch den Zugang zu den Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes. Das 
Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer 
und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den 
Netzanschluss Elektrizität aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn 

1.  der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme 
einen Vertrag über den Bezug von Elektrizität abgeschlossen hat oder die 
Voraussetzungen einer Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschafts-
gesetzes vorliegen und 

2.  dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang 
nach § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der 
Netzbetreiber verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber 
unverzüglich in Textform zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grund-
versorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung 
nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der 
Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizität unverzüglich mitzu-
teilen. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in 
Textform zu bestätigen. In der Bestätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen 
einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers und auf die Haf-
tung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4  Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform 
nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Auf-
stellung aller für den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung 
nach § 3 notwendigen Angaben enthalten, insbesondere

1.  Angaben zum Anschlussnehmer- oder nutzer (Firma, Registergericht, 
Registernummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kun-
dennummer)

2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts 
des Zählers,

3.  Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und

4.  gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses 
vorzuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer 
oder -nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzan-
schlussverhältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen 

1 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin.
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den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. 
Er hat die Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen 
Anschlussbedingungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen des 
Netzbetreibers werden jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher Bekannt-
gabe und im Fall der Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher 
Mitteilung an die Regulierungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, 
die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntgabe auf seiner Internetseite 
zu veröffentlichen.

Teil 2 Netzanschluss

§ 5  Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung mit der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an 
der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endet mit der Hausanschluss-
sicherung, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen wird; in 
jedem Fall sind auf die Hausanschlusssicherung die Bestimmungen über den 
Netzanschluss anzuwenden.

§ 6  Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung 
des Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag gegeben 
werden; auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung ge-
stellter Vordruck zu verwenden. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den 
voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des An-
schlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbe-
treiber nach den anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des 
Anschlussnehmers an einer kostengünstigen Errichtung der Netzanschlüsse ist 
dabei besonders zu berücksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter wei-
terer Anschlussleitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 
Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Ver-
legung der verschiedenen Gewerke zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder 
Änderungen des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer 
durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchführenden 
Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Der 
Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erfor-
derlichen Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen 
und nach den Vorgaben des Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu 
lassen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für den Hausanschlusskasten oder 
die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik geeigneter 
Platz zur Verfügung zu stellen; die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik 
wird insbesondere vermutet, wenn die Anforderungen der DIN 18012 (Ausgabe: 
November 2000)1 eingehalten sind.

§ 7  Art des Netzanschlusses

Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 
oder 230 Volt und bei Wechselstrom etwa 230 Volt. Die Frequenz beträgt etwa 50 
Hertz. Welche Stromart und Spannung für das Vertragsverhältnis maßgebend sein 
sollen, ergibt sich daraus, an welche Stromart und Spannung die Anlage des An-
schlussnehmers angeschlossen ist oder angeschlossen werden soll. Bei der Wahl 
der Stromart sind die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen 
technischen Möglichkeiten angemessen zu berücksichtigen.

§ 8  Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat 
sicherzustellen, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen 
Nutzung überlassen werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit 
zur Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlüsse werden ausschließlich von dem Netz-
betreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen 

zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer darf 
keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Schaden an der 
Hausanschlusssicherung oder das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber 
unverzüglich mitzuteilen.

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschluss-
nehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber 
bestimmt.

§ 9  Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzan-
schlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei 
wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für

1.  die Herstellung des Netzanschlusses,

2.  die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Er-
weiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für ver-
gleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer 
pauschalierten Kostenberechnung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers 
angemessen zu berücksichtigen. Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, 
dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsver-
fahrens einfach nachvollziehen kann; wesentliche Berechnungsbestandteile sind 
auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des 
Netzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden von 
einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der Netzbetrei-
ber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Be-
standteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen 
und dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Transformatorenanlage

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks eine besondere Transforma-
torenanlage aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der 
Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer 
des Netzanschlussverhältnisses zur Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die 
Transformatorenanlage auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den 
Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussvertrag für das Grundstück beendet, so hat der An-
schlussnehmer die Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dul-
den, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere 
geeignete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht 
mehr zugemutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu 
tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage ausschließlich dem Netzanschluss des 
Grundstücks dient.

§ 11  Baukostenzuschüsse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen 
Baukostenzuschuss zur teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter 
Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der 
örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes einschließlich Transfor-
matorenstationen verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem 
Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzu-
schüsse dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Ko-
stenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss 
vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betref-
fenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Ver-
stärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jewei-
ligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss 
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kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden 
Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsanforderung erho-
ben werden, der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt.

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren 
Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsan-
forderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende 
Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu 
bemessen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind 
getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12  Grundstücksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der ört-
lichen Versorgung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen 
und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im 
Gebiet des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden 
Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen Einrich-
tungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese 
Pflicht betrifft nur Grundstücke,

1.  die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind,

2.  die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das 
Netz angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder

3.  für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer 
mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere 
ist die Inanspruchnahme des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen 
Grundstücks an das Elektrizitätsversorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn 
der Anschluss über das eigene Grundstück des anderen Anschlussnehmers mög-
lich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen 
ausschließlich dem Anschluss des Grundstücks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen 
Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 13  Elektrische Anlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhal-
tung der elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der 
Anschlussnehmer gegenüber dem Netzbetreiber verantwortlich. Satz 1 gilt nicht 
für die Messeinrichtungen, die nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. 
Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet 
oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich. 

(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu ge-
währleisten, darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach 
anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen so-
wie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geän-
dert und instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. 
Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Instal-
lateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen 
durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber 
eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer aus-
reichenden fachlichen Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten 
abhängig machen. Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssiche-
rung und Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für 
Instandhaltungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, 
die entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind. Die Einhaltung der Vo-
raussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, wenn das Zeichen einer akkreditierten 

Stelle, insbesondere das VDE-Zeichen, GS-Zeichen oder CE-Zeichen, vorhanden 
ist. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, können vom 
Netzbetreiber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist 
nach den Angaben des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses und dem Zähler 
darf der Spannungsfall unter Zugrundelegung der Nennstromstärke der vorge-
schalteten Sicherung nicht mehr als 0,5 vom Hundert betragen.

§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netz-
anschluss an das Verteilernetz anzuschließen und den Netzanschluss in Betrieb 
zu nehmen. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in den Technischen 
Anschlussbedingungen definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der 
nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt- oder Verteilungssiche-
rungen, darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch das 
Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. Die 
Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunterneh-
men in Betrieb gesetzt werden.

(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von 
dem Netzbetreiber vorgenommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, 
das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu ge-
ben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter 
Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Ko-
stenerstattung verlangen; die Kosten können auf der Grundlage der durchschnitt-
lich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die 
Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pau-
schalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15  Überprüfung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwir-
kungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, auch 
nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf er-
kannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung 
verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu 
verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder 
Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 Anschlussnutzung

§ 16  Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses 
verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgese-
henen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies 
gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist.

(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizi-
tät mit einem Verschiebungsfaktor zwischen cos ϕ = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv 
erfolgt. Anderenfalls kann der Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompen-
sationseinrichtungen verlangen.

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz möglichst gleich bleibend 
zu halten. Allgemein übliche Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen 
müssen einwandfrei betrieben werden können. Stellt der Anschlussnutzer Anfor-
derungen an die Stromqualität, die über die Verpflichtungen nach Satz 1 und 2 
hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Bereichs Vorkehrungen 
zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu treffen.
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(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 
1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusam-
menbruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unre-
gelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbre-
chung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei 
kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern 
verpflichtet, die zur Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Strom-
zufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Gründen 
schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Un-
terrichtung

1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber 
dies nicht zu vertreten hat oder

2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern 
würde.

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer 
auf Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung 
vorgenommen worden ist.

§ 18  Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unter-
brechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus 
Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei 
Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
vorausgesetzt wird, wird

1.  hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt,

2.  hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässig-
keit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die 
Haftung des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 
Euro begrenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je 
Schadensereignis insgesamt begrenzt auf

1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern;

2.  10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlos-
senen Anschlussnutzern;

3.  20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlos-
senen Anschlussnutzern;

4.  30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern;

5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorge-
lagerten Spannungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im 
Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwen-
den, die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des En-
ergiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung 
dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je 
Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für 
den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat 
der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser 
Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den 
Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche 
von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese 
gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn 
deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der 
Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 

aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netz-
betreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines 
dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, 
gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro sowie je Schadenser-
eignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 
2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 
1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird 
der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadens-
ersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach 
Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter 
diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so 
sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei An-
sprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die 
Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netz-
betreiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzu-
teilen.

Teil 4 Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1 Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19  Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeu-
gung

(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu 
betreiben, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen 
sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchsgeräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch 
die vorzuhaltende Leistung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nä-
here Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer 
dem Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine 
schädlichen Rückwirkungen in das Elektrizitätsversorgungsnetz möglich sind. Der 
Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann 
den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 festzulegenden Maßnah-
men zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen 
weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile 
sowie an den Betrieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, so-
weit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere 
im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anfor-
derungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann in den Technischen Anschluss-
bedingungen von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig ge-
macht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss 
eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstel-
lenbetreibers den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, 
soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, 
zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung 
an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die 
Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in 
den Fällen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
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§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen

(1) Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze 
nach den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen An-
forderungen nach § 20 vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrich-
tungen. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit einer Fernauslesung 
der Messdaten zu berücksichtigen. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer 
anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf 
Verlangen des Anschlussnehmers einer Verlegung der Mess- und Steuerein-
richtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien 
Messung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der 
Mess- und Steuereinrichtungen nach Satz 4 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- 
und Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen von Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem 
Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

Abschnitt 2 Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der 
Rechtsverhältnisse

§ 23  Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
Einwände gegen Rechnungen berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netz-
betreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -
nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.

§ 24  Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 
ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -
nutzer dieser Verordnung zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von 
erheblichem Wert abzuwenden,

2.  die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer 
oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder 
Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfra-
ge mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzan-
schluss und die Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des An-
schlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem 
Anschlussnutzer gegenüber hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Unterbrechung gegenüber dem Netzbetrei-
ber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von sämtlichen Schadensersatz-
ansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung ergeben 
können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine 
Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbre-
chung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzan-
schlusses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Vo-
raus anzukündigen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechenden 
Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbre-
chung entfallen sind und der Anschlussnehmer oder - nutzer oder im Falle des 
Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der 
Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25  Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netz-
betreiber ist nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf 
es hierfür nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netz-
betreibers ist öffentlich bekannt zu machen und auf der Internetseite des Netzbe-
treibers zu veröffentlichen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die An-
schlussnutzung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 
endet das Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschluss-
vertrages.

§ 27  Fristlose Kündigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschluss-
verhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 
24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 5 Schlussbestimmungen

§ 28  Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

§ 29  Übergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Be-
kanntgabe und Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung 
nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die 
Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung 
gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise ver-
langen. Im Fall des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 08. November 
2006. Läuft jedoch die in den § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden vom 21. 
Juni 1979 (BGBl. I S. 684), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), bestimmte Frist früher als die gemäß Satz 1 
bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, 
die vor dem 08. November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 08 
November 2006 begonnen worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der 
Verteileranlage möglich, so kann der Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 
bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Verteileranlage bisher 
verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 berechnete Bau-
kostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 



Ergänzende Bedingungen 
des Netzbetreibers BAD HONNEF AG 
zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

Ergänzende Bedingungen des Netzbetreibers BAD HONNEF 
AG zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

I. Netzanschluss (§§ 5 – 9 NAV)

1. Die Herstellung sowie Veränderung des Netzanschlusses auf Veranlas-
sung des Anschlussnehmers ist unter Verwendung des vom Netzbetreiber 
BAD HONNEF AG zur Verfügung gestellten Vordruckes „Ver-sorgungsan-
frage“ zu beantragen.

2. Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, 
bzw. jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, wird 
über einen eigenen Netzanschluss an das Stromversorgungsnetz ange-
schlossen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 
entgegenstehen.

 

3. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber BAD HONNEF AG die  
Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses gemäß § 9 Abs. 1 NAV. 
Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Netzanschlüsse entstehenden Kosten pauschal gemäß beigefügtem 
Preisblatt des Netz-betreibers BAD HONNEF AG zu diesen Bedingungen 
(Anlage 3) berechnet, es sei denn, dass im Netz-anschlussvertrag eine 
abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. 

4. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber BAD HONNEF AG die  
Kosten für Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Ände-
rung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen 
Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsächlichem 
Aufwand oder, so-fern zwischen beiden Parteien vereinbart, zu einem 
Festpreis.

5. Der Netzbetreiber BAD HONNEF AG ist berechtigt, den Netzanschluss 
zurückzubauen, wenn das Netz-anschlussverhältnis beendet wird und 
nicht unmittelbar durch ein Netzanschlussverhältnis – gegebenen-falls mit 
einem anderen Anschlussnehmer – denselben Netzanschluss betreffend 
ersetzt wird. Die Kos-ten des Rückbaus trägt in diesem Fall der Anschluss-
nehmer.

6.  Jede die Funktionsfähigkeit des Hausanschlusses beeinträchtigende 
Einwirkung auf den Hausanschluss, wie insbesondere Überbauen oder 
Bepflanzen der Hausanschlussleitung, ist unzulässig. Die BAD HONNEF 
AG kann jederzeit die umgehende Beseitigung einer solchen Überbauung 
/ Bepflanzung for-dern.

7. Jede nicht die Funktionsfähigkeit des Hausanschlusses beeinträchtigende, 
aber den Zugang zur Leitung erschwerende Überbauung, Bepflanzung 
oder sonstige Beeinträchtigung hat der Anschlussnehmer bei erforder-
lichen Arbeiten an der Hausanschlussleitung auf seine Kosten zu entfer-
nen oder entfernen zu lassen. Kommt der Anschlussnehmer dieser Pflicht 
nicht unverzüglich nach, kann die BAD HONNEF AG die Beeinträchtigung 
auf Kosten des Anschlussnehmers - berechnet nach tatsächlichem Auf-
wand - ent-fernen oder entfernen lassen. Die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes der Oberfläche nach den erforderlichen Arbeiten 
an der Hausanschlussleitung obliegt dem Anschlussnehmer.

II. Baukostenzuschuss (§ 11 NAV)

1. Für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist vom Anschlussneh-
mer ein Baukostenzuschuss nach § 11 NAV zu zahlen, wenn die Leistungs-
anforderung 30 KW übersteigt. Die Summe der Baukos-tenzuschüsse 
beträgt höchstens 50% der Kosten im Sinne von § 11 Abs. 1 Satz 1 NAV. 
Der Baukosten-zuschuss wird auf der Grundlage der durchschnittlich für 

vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pau-schal nach der Leistungsan-
forderung berechnet. Die Höhe des  Baukostenzuschusses ergibt sich aus 
dem beigefügten Preisblatt (Anlage 3). 

2. Der Anschlussnehmer zahlt dem Netzbetreiber BAD HONNEF AG einen 
weiteren Baukostenzuschuss, wenn er die vereinbarte Leistungsanforde-
rung dauerhaft (über ein Jahr) wiederholt um mehr als 20% überschreitet. 
Der weitere Baukostenzuschuss wird nach Ziffer 1. berechnet.

III.  Über provisorische Anschlüsse ist eine gesonderte Vereinbarung 
zu treffen. Der provisorische An-schluss ist spätestens einen Monat 
vor der beabsichtigten Inbetriebnahme beim Netzbetreiber zu bean-
tragen.

IV. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage (§ 14 NAV)

1. Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage im Sinne von § 14 Abs. 1 
Satz 1 und 2 NAV ist unter Ver-wendung des vom Netzbetreiber BAD 
HONNEF AG zur Verfügung gestellten Vordruckes „Antrag zur In-betrieb-
setzung“ bei diesem zu beantragen.

2. Für die Inbetriebsetzungskosten der elektrischen Anlage durch den Netz-
betreiber BAD HONNEF AG werden die hierfür entstehenden Kosten pau-
schal gemäß beigefügtem Preisblatt (Anlage 3) in Rech-nung gestellt.

3. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage aus Gründen, 
die aus der Sphäre des An-schlussnehmers stammen, nicht möglich, so ist 
der Anschlussnehmer ebenfalls verpflichtet, die unter IV. 2. bezeichnete 
Pauschale zu entrichten.

3. Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage kann von der vollständigen 
Bezahlung des Baukostenzu-schusses und der Netzanschlusskosten ab-
hängig gemacht werden. 

V. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NAV)

 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers BAD HONNEF AG an 
den Netzanschluss und ande-re Anlagenteile sowie an den Betrieb der 
elektrischen Anlage einschließlich Eigenanlagen sind in den Technischen 
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers BAD HONNEF AG, beigefügt 
als Anlage 1 zu diesen Ergänzenden Bedingungen, festgelegt. Ergänzend 
dazu gelten die zusätzlichen Bestimmungen der Bad Honnef AG zu den 
Technischen Anschlussbedingungen, die als Anlage 2 beigefügt sind.

VI.  Kostenpauschalen 

 Die dem Netzbetreiber entstandenen Kosten wegen der Verlegung einer 
Mess- und Steuereinrichtung auf  Veranlassung des Anschlussnehmers, 
der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses, der Änderung 
einer korrekten Rechnung auf Wunsch des Anschlussnehmers sowie ei-
ner Mahnung  sind nach den im beigefügten Preisblatt des Netzbetreibers 
BAD HONNEF AG (Anlage 3) veröffentlichten Pauschalsätzen zu erset-
zen. Dem Anschlussnehmer ist der Nachweis gestattet, dass dem Netz-
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4. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wieder-
herstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
(Ziffer VI. der Ergänzenden Bedingungen)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Unterbrechung der Lieferung (Zählerausbau 
oder Sperrsicherung setzen)

59,001 ----

Wiederherstellung der Lieferung 
(Zählereinbau oder Sperrsicherung 
entfernen)

59,00 70,21

Zählerwechsel 74,00 88,06

Mahnung 2,001 ----

Mahnung per Einschreiben 5,001 ----

Vorinkasso / Mitteilung per Bote 25,001 ----

Rechnungsänderung auf Kundenwunsch 15,00 17,85

Die angegebenen Entgelte verstehen sich für eine Leistungserbringung während 
der allg. Dienstzeiten des Netzbetriebes.  Außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten 
werden die tariflichen Überstundenzuschläge erhoben.
Weist der Anschlussnehmer nach, dass dem Netzbetreiber die Kosten nicht oder 
in wesentlich geringerem Umfang entstanden sind, entfällt die Erstattungspflicht in 
entsprechender Höhe.

5. Angemessene Vorauszahlung / Abschlagszahlungen 
(Ziffer III. 1. + 2. der Ergänzenden Bedingungen)

Als angemessene Vorauszahlung bzw. Abschlagszahlung gelten 50% der zu er-
wartenden Kosten.

6. Umsatzsteuer

Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. 
Die mit 1 gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die 
ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten eine Umsatzsteuer von derzeit 19%.

betreiber die Kosten nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden 
sind. 

VII. Inkrafttreten

 Diese Ergänzenden Bestimmungen treten am 1. Januar 2010 in Kraft und 
ersetzen die Ergänzenden Be-stimmungen vom 01.12.2007

VIII. Anlagen

 - Technische Anschlussbedingungen (TAB 2007), beigefügt als  
 (Anlage 1)

 - Zusätzliche Bestimmungen der Bad Honnef AG zu den Technischen  
 Anschlussbedingungen beigefügt als (Anlage 2) 

 - Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers  
 BAD HONNEF AG zur Nieder-spannungsanschlussverordnung  
 (NAV), beigefügt als (Anlage 3)

Preisblatt
zu den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers BAD HONNEF AG zur 
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 
gültig ab 1. Januar 2010

1. Netzanschlusskosten 
 (Ziffer I. 3. der Ergänzenden Bedingungen)

Die pauschalen Netzanschlusskosten wurden auf Basis von Realkosten der Bad 
Honnef AG für durchschnittliche Anschlüsse ermittelt. Der pauschale Kostenansatz 
berücksichtigt sowohl Dienstleistung als auch Material für die Erstellung eines 
durchschnittlichen Netzanschlusses. Die pauschalen Netzanschlusskosten 
verstehen sich exklusiv aller Tiefbaukosten und Mauerdurchbruch.

Pauschalpreis Netzanschluss (bis 100 A Absicherung im Hausanschlusskasten)

netto (€) brutto (€)

Material 354,00 421,26

Dienstleistungen 235,00 279,65

Summe 589,00 700,91

Pauschalpreis für Mehrlängen, die über 20 m hinaus gehen: 15,00 €/m (brutto 
17,85 €/m)
Netzanschlüsse, die eine höhere Absicherung als 100 A erfordern, werden 
individuell kalkuliert.

2. Baukostenzuschuss  
 (Ziffer II. 1. der Ergänzenden Bedingungen)

Die Baukostenzuschüsse werden pauschal nach der Absicherung der erstellen 
Hausanschlüsse errechnet. Für Hausanschlüsse mit einer Absicherung bis 
einschließlich 63 A wird generell kein Baukostenzuschuss erhoben. Die BHAG 
berechnet Baukostenzuschüsse nach folgender Staffelung:

netto (€) brutto (€)

100 A  607,00 722,33

125 A  914,00 1087,66

160 A  1323,00 1574,37

Größere Anschlüsse werden individuell kalkuliert.

3. Inbetriebsetzungskosten 
 (Ziffer IV. 2. der Ergänzenden Bedingungen)

Die pauschalen Inbetriebsetzungskosten wurden aus den Kosten für die durch-
schnittliche Anfahrtszeit im Stromnetzgebiet der BAD HONNEF AG, der durch-
schnittlichen Arbeitszeit für die Inbetriebsetzung und dem Gemeinkostenzuschlag 
errechnet. Die pauschalen Inbetriebsetzungskosten betragen 44,00 € (brutto 
52,36 €).
Jeder weitere Zähler, der zeitgleich am gleichen Ort in Betrieb genommen wird, 
wird mit 22,00 € (brutto 26,18 €) berechnet.
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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversor-
gungsunternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grundver-
sorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen 
mit Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestand-
teil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und Haushalts-
kunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversor-
gung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 
12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 
08. November 2006 beendet worden sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen 
der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunterneh-
men, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet 
die Grundversorgung mit Gas durchführt.

§ 2  Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er 
auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertrags-
schluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem 
Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der 
Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, 
dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüglich in Textform mitzutei-
len. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein 
Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschließendes Liefer-
verhältnis mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat.

(3) Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen 
einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Grundversorgers hinzuweisen. 
Des Weiteren ist der Kunde ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Ansprüche we-
gen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbetreiber 
geltend gemacht werden können. Der Grundversorgungsvertrag oder die Bestäti-
gung des Grundversorgers in Textform sollen eine zusammenhängende Aufstellung 
aller für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere

1.  Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, Famili-
enname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts 
des Zählers,

3.  Gasart, Brennwert und Druck,

4.  unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde 
Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird,

5.  Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer 
und Adresse) und

6.  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung 
durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse).

Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, 
diese dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen.

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertrags-
schluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertrags-
schlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die allgemeinen Bedingungen 
unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedin-
gungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig 
gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers 
beglichen werden.

§ 3  Ersatzversorgung

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die 
§§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach 
§ 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 
9 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch 
aufgrund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch 
in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den 
Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzu-
teilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der 
Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Abschluss eines Bezugs-
vertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Teil 2 Versorgung

§ 4  Bedarfsdeckung

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundver-



Seite 15Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung und die Ersatzversorgung mit Gas

sorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen 
zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5  Art der Versorgung

(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt sich aus 
der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an 
das die Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brenn-
wert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden 
Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhe-
druck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen des Netzbe-
treibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die der 
Kunde Gas entnimmt.

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer-
den jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, 
die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu ver-
senden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(3) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer-
den gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen 
Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels 
des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist.

§ 6  Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durch-
führung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzu-
schließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am 
Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederdruck-
anschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und 
Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grund-
versorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen 
des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des 
Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe 
des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

1.  soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche 
Beschränkungen vorsehen,

2.  soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 
24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen hat 
oder

3.  soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertrags-
gemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstän-
de, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 
1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs handelt, der Grund-
versorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbre-
chung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhän-
genden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; 
Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zu-
sätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Grundversorger in den ergänzenden Bedingungen regeln.

Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8  Messeinrichtungen

(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen 
nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 

anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er 
diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung 
nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetz-
lichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9  Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung 
kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10  Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der 
Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der Grundlage 
einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemei-
nen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum 
von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht 
nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der 
Absätze 1 und 2 über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate 
betragen darf, erhoben werden.

Teil 4 Abrechnung der Energielieferung

§ 11  Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten 
zu verwenden, die er vom Netzbetreiber erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlan-
gen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies

1.  zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,

2.  anlässlich eines Lieferantenwechsels oder

3.  bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprü-
fung der Ablesung 

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn 
diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten 
Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt ver-
langen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die Räu-
me des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grund-
versorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der 
Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12  Abrechnung

(1) Der Gasverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers monatlich oder in 
anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten 
dürfen, abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhän-
gigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksich-
tigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhän-
giger Abgabensätze.

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 
eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, 
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der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten 
Verbrauch nachweisen.

§ 13  Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grund-
versorger für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlags-
zahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung 
entsprechend angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber 
mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Ver-
sorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 14  Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungs-
zeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzel-
falles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung 
ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. 
Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden 
einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensy-
steme einrichten.

§ 15  Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, 
kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuches verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
verhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpa-
pieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden kann.

§ 16  Rechnungen und Abschläge

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. 
Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in 
allgemein verständlicher Form auszuweisen.

(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des vergleich-
baren Vorjahreszeitraumes anzugeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene 
Änderungen der Allgemeinen Preise und Bedingungen ist hinzuweisen.

(3) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei 
mögliche Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17  Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angege-
benen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungs-
aufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur,

1.  soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, 
oder,

2.  sofern

 a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 
mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und

 b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messge-
räts festgestellt ist.

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berech-
nen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18  Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststel-
lung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen 
Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu 
legen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt.

Teil 5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19  Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige An-
drohung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser 
Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, Beein-
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederdruckanschlussverordnung 
mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn 
die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er sei-
nen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mahnung zu-
gleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei 
Werktage im Voraus anzukündigen.

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen 
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde 
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der 
Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde 
berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermo-
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nats zu kündigen. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung 
des Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform be-
stätigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kün-
digung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, 
verlangen.

§ 21  Fristlose Kündigung

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertrags-
verhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach 
§ 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

Teil 6 Schlussbestimmungen

§ 22  Gerichtsstand

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
vertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23  Übergangsregelung

Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe 
und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach § 
115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung 
erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wir-
kung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

Ergänzende Bedingungen der Bad Honnef AG (BHAG) zur 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung 
mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungs-
verordnung - GasGVV)

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten 
(§ 7 GasGVV)

 Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie der Anschluss 
zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind - soweit sich dadurch der Gasver-
brauch erheblich erhöhen kann - der BHAG über das Formular „Versor-
gungsanfrage“ mitzuteilen.

2. Messeinrichtungen, § 8 GasGVV

2.1 Die für die Ablesung und Abrechnung erforderlichen Messeinrichtungen 
werden vom Messstellenbetreiber, der auch der Netzbetreiber sein kann, 
eingebaut, betrieben und gewartet.

2.2 Erhält der Kunde eine neue Messeinrichtung im Sinne des § 21 b Abs. 3a 
oder Abs. 3 b EnWG und werden dem Lieferanten dafür vom Netzbetreiber 
andere Entgelte für den Messstellenbetrieb in Rechnung gestellt, wird der 
Lieferant diese Kostenänderung an den Kunden weitergeben. Der Kunde 
wird hierüber spätestens mit der nächsten Abrechnung informiert. Die an-
fallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.

3. Ablesung, § 11 GasGVV

3.1 Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels, oder 
bei einem berechtigten Interesse der BHAG an einer Überprüfung der Ab-
lesung hat der Grundversorger das Recht, die Ablesung selbst durchzu-
führen. Der Grundversorger hat aber auch das Recht, zu bestimmen, dass 
der Kunde die Messeinrichtungen selbst abzulesen hat. 

3.2 Die BHAG schätzt den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
oder bei Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden, wenn 
der Zutritt zum Zwecke der Ablesung vom Kunden verweigert oder eine 
vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vorgenommen wurde. 

4. Abrechnung und Abschlagszahlung (§§ 12, 13 GasGVV)

4.1 Der Erdgasverbrauch des Kunden wird einmal jährlich festgestellt und ab-
gerechnet. Die BHAG ist jedoch in begründeten Ausnahmen berechtigt, 
in kürzeren Zeitabständen Rechnung zu legen. Abrechnungsjahr ist das 
Kalenderjahr. Ist der Abrechnungszeitraum kürzer als ein Jahr (beispiels-
weise wegen Vertragsbeginn oder Vertragsende im Abrechnungsjahr), 
wird der Grundpreis zeitanteilig berechnet.

4.2 Die Recht des Kunden aus § 40 Abs. 2 EnWG bleiben unberührt.

4.3 Die BHAG erhebt während des Abrechnungszeitraumes gleiche Ab-
schlagszahlungen. Diese werden an Hand des Verbrauchs im zuletzt ab-
gerechneten Zeitraum ermittelt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, 
so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sich sein 
Verbrauch erheblich geändert hat, so wird dies auf Wunsch des Kunden 
angemessen berücksichtigt.

4.4 Die Fälligkeitsdaten der Abschlagsbeträge werden jedem Kunden bei der 
Vertragsbestätigung und in der Folge jeweils auf der Abrechnung ange-
geben. Ein eventuell gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 14 
GasGVV bleibt unberührt.

4.5 Für die Jahresabrechnung werden die Zählerstände im Zeitraum vom 
01.12. – 15.01. abgelesen. Die abgelesenen Stände werden auf den 31.12. 
hoch- bzw. hinabgerechnet, so dass die Abrechnung über den Verbrauch 
vom 01.01. bis 31.12. erfolgt. In begründeten Fällen kann die BHAG von 
einer Hoch- bzw. Hinabrechnung absehen.

4.6 Die zuviel gezahlten Abschlagszahlungen werden mit der nächsten Ab-
schlagsforderung verrechnet. 

5. Zahlungswelse (§ 16 GasGVV)

 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch

 a) Bareinzahlung,

 b) Banküberweisung oder

 c) Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung 

 zu leisten.

 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Grundversorger kostenfrei 
zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitster-
mine ist der Eingang der Zahlung beim Grundversorger bzw. die Gutschrift 
auf dem Konto der BHAG.

6. Zahlung und Verzug, § 17 GasGVV

6.1 Rechnungen der BHAG werden zwei Wochen nach Zugang, Abschlags-
zahlungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt – frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung – fällig. 

6.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die BHAG, wenn er erneut zur Zah-
lung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, 
die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt (beigefügt 
als Anlage 1 GasGVV) berechnen. Der Kunde hat das Recht, nachzuwei-
sen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger 
entstanden ist, als es die Pauschale ausweist.
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7. Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 GasGVV

7.1 Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der BHAG 
nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, 
dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommen wird, ist die BHAG berechtigt, Vorauszahlung der 

 Abschlagsbeträge zu verlangen oder auf Kosten des Kunden bei diesem 
einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassen-
systeme einzurichten. Die BHAG kann die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt (beigefügt als Anlage 1 GasGVV) berechnen. 
Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden über-
haupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale 
ausweist.

7.2 Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten, entfällt, wenn 
der Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in zwölf aufeinander fol-
genden Monaten vollständig und pünktlich erfüllt hat.

8. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung, §§ 17, 19 GasGVV

8.1 Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Grundversorgung sowie der 
Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. 
Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal gemäß Preisblatt 
(beigefügt als Anlage 1 GasGVV) in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das 
Recht, nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

8.2 Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird vom Grundversorger 
von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten 
abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Unterbrechung ent-
fallen sind. 

8.3 Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminan-
kündigung nicht angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen 
dadurch nicht durchgeführt werden können, kann die BHAG die dadurch 
zusätzlich entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1 
GasGVV) berechnen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Ko-
sten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die 
Pauschale ausweist. 

9. Kündigung, § 20 GasGVV

9.1 Die Kündigung des Gasgrundversorgungsvertrages durch den Kunden 
bedarf der Textform und muss wenigstens folgende Angaben enthalten:

· Kunden- oder Verbrauchsstellennummer

· Zählernummer

· Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung

9.2 Bei der Kündigung des Grundversorgungsvertrags beträgt die Kündi-
gungsfrist einen Monat auf das Ende des Kalendermonats. Bei einem Um-
zug ist der Kunde berechtigt, den Grundversorgungsvertrag mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Monatsende zu kündigen.  

10. Inkrafttreten

 Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2010 in Kraft und erset-
zen die Ergänzenden Bedingungen vom 01.12.2007

Die gesamten Grundversorgungsbedingungen sind auch im lnternet unter www 
bhag.de veröffentlicht und liegen in den Geschäftsräumen der Bad Honnef AG 
aus. Auf Verlangen werden sie den Kunden ein weiteres Mal unentgeltlich aus-
gehändigt.

Anlage:

Anlage 1 GasGVV Preisblatt 

Anlage 1
Preisblatt zur GasGVV
Gültig ab: 01.01.2010

I. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Abrechnung, § 12 GasGVV) 

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Ablesung auf Kundenwunsch 25,00 29,75

Erstellung von Zwischenrechnungen 
unter Mitteilung des Zählerstands

11,85 14,10

Rechnungsänderung auf 
Kundenwunsch

15,00 17,85

II. Zu 6. der Ergänzenden Bedingungen (Verzug, § 17 GasGVV)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Mahnung 2,001 ----

Mahnung per Einschreiben, 
Bearbeitung einer Rücklastschrift

5,001 ----

Vorortinkasso / Mitteilung per Bote 25,001 ----

Die angegebenen Entgelte verstehen sich für eine Leistungserbringung während 
der allg. Dienstzeiten des Netzbetriebes.  Außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten 
werden die tariflichen Überstundenzuschläge erhoben.

Zu 7. der Ergänzenden Bedingungen (Vorauszahlung und III. 
 Vorkassensystem, § 14 GasGVV)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Ein-/ Ausbau Vorkassensystem 25,00  29,75

IV. Zu 8. der Ergänzenden Bedingungen (Einstellung und Wieder -
 aufnahme der Versorgung, §§ 17, 19 GasGVV)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto)

Unterbrechung der Lieferung 
(Zählerausbau oder Sperrsicherung 
setzen)

82,001 ----

Wiederherstellung der Lieferung 
(Zählereinbau oder Sperrsicherung 
entfernen)

82,00 97,58

Zählerwechsel 107,00 127,33

Die angegebenen Entgelte verstehen sich für eine Leistungserbringung während 
der allg. Dienstzeiten des Netzbetriebes.  Außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten 
werden die tariflichen Überstundenzuschläge erhoben.

Umsatzsteuer
Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. 
Die mit 1 gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die 
ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten eine Umsatzsteuer von derzeit 19%.
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netz-
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Teil 1 Allgemeine Vorschriften

§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetrei-
ber nach § 18 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann in Niederdruck 
an ihr Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung anzuschließen und den 
Anschluss zur Entnahme von Gas zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind 
Bestandteil der Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnut-
zung, soweit sie sich nicht ausdrücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse 

beziehen. Die Verordnung gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen 
Netzanschlussverhältnisse und ist auch auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse 
anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das 
Niederdrucknetz angeschlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder Erb-
bauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäudes, das an das Niederdrucknetz 
angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschluss-
nutzungsverhältnisses einen Anschluss an das Niederdrucknetz zur Entnahme 
von Gas nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Gasversor-
gungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2  Netzanschlussverhältnis

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Gasanlage über den 
Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschluss-
nehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem An-
schlussnehmer, der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei 
Herstellung eines Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag schriftlich abzu-
schließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte 
sind, haben die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Her-
stellung und Änderung des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den An-
schlussnehmer und ihn damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzan-
schlussverhältnis mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem 
jeweiligen Eigentümer und dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer 
der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Netzan-
schlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentümer 
der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungsan-
sprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt 
und verpflichtet.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder 
die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Ver-
trag nach Absatz 2 oder in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen 
Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers 
hinzuweisen.

§ 3  Anschlussnutzungsverhältnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses 
zur Entnahme von Gas. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des 
Anschlussnutzers mit Gas noch den Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im 
Sinne des § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis 
besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den 
Netzanschluss Gas aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn

1.  der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme 
einen Vertrag über den Bezug von Gas abgeschlossen hat oder die Vo-
raussetzungen einer Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschafts-
gesetzes vorliegen und

2.  dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang 
nach § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der 
Netzbetreiber verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber 
unverzüglich in Textform zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grund-
versorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung 
nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nut-
zung des Netzanschlusses zur Entnahme von Gas unverzüglich in Textform mit-
zuteilen. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich 
in Textform zu bestätigen. In der Bestätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen 
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einschließlich der ergänzenden Bedingungen und auf die Haftung des Netzbetrei-
bers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4  Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform 
nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Auf-
stellung aller für den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung 
nach § 3 notwendigen Angaben enthalten, insbesondere

1.  Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, 
Registernummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kun-
dennummer)

2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts 
des Zählers,

3.  Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und

4.  gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses 
vorzuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer 
oder -nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzan-
schlussverhältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen 
den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. 
Er hat die Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die „Technischen 
Anschlussbedingungen“ nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen 
des Netzbetreibers werden jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe und im Fall der Technischen Anschlussbedingungen erst nach zu-
sätzlicher Mitteilung an die Regulierungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber ist 
verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntgabe auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

Teil 2 Netzanschluss

§ 5  Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versor-
gung mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet von der Versorgungs-
leitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus 
der Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung 
außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenen-
falls Haus- Druckregelgerät. Auf ein Druckregelgerät sind die Bestimmungen über 
den Netzanschluss auch dann anzuwenden, wenn es hinter dem Ende des Netz-
anschlusses innerhalb des Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist.

§ 6  Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung 
des Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag gegeben 
werden; auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung ge-
stellter Vordruck zu verwenden. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den 
voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des An-
schlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbe-
treiber nach den anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des 
Anschlussnehmers an einer kostengünstigen Errichtung der Netzanschlüsse ist 
dabei besonders zu berücksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter wei-
terer Anschlussleitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 
Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Ver-
legung der verschiedenen Gewerke zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder 
Änderungen des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer 
durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchführenden 
Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Der 
Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erfor-
derlichen Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen 
und nach den Vorgaben des Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu 
lassen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für die Hauptabsperreinrichtung ist 
ein nach den anerkannten Regeln der Technik geeigneter Platz zur Verfügung zu 
stellen.

§ 7  Art des Netzanschlusses

(1) Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen 

ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die Versorgung des Kunden maß-
gebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bedingungen 
des Netzbetreibers zu den Allgemeinen Netzanschlussbedingungen.

(2) Der Netzbetreiber kann den Brennwert und Druck sowie die Gasart ändern, 
falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
zwingend notwendig ist. Der Kunde ist davon unverzüglich zu unterrichten. Bei der 
Umstellung der Gasart sind die Belange des Kunden, soweit möglich, angemes-
sen zu berücksichtigen.

§ 8  Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat 
sicherzustellen, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen 
Nutzung überlassen werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit 
zur Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlüsse werden ausschließlich von dem Netz-
betreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen 
zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer darf 
keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere undichte Absperrein-
richtungen oder Druckregelgeräte sowie das Fehlen von Plomben, ist dem Netz-
betreiber unverzüglich mitzuteilen.

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschluss-
nehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber 
bestimmt.

§ 9  Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzan-
schlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei 
wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für

1.  die Herstellung des Netzanschlusses,

2.  die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Er-
weiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für ver-
gleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer 
pauschalierten Kostenberechnung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers 
angemessen zu berücksichtigen. Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, 
dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsver-
fahrens einfach nachvollziehen kann; wesentliche Berechnungsbestandteile sind 
auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des 
Netzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden von 
einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der Netzbetrei-
ber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Be-
standteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen 
und dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10  Druckregelgeräte, besondere Einrichtungen

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks ein besonderes Druckregelgerät 
oder eine besondere Einrichtung angebracht werden, so kann der Netzbetreiber 
verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unent-
geltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses des Grundstücks zur Ver-
fügung stellt. Der Netzbetreiber darf die Einrichtungen auch für andere Zwecke 
benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussvertrag für das Grundstück beendet, so hat der An-
schlussnehmer die Einrichtung noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 
denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere 
geeignete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht 
mehr zugemutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu 
tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage ausschließlich der Anschlussnutzung des 
Grundstücks dient.

§ 11  Baukostenzuschüsse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen 
Baukostenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung 
notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileran-
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lagen verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungs-
bereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse 
dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten betragen.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Ko-
stenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss 
vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betref-
fenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Ver-
stärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jewei-
ligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss 
kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden 
Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren 
Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsan-
forderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende 
Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu 
bemessen.

(4) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind 
getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12  Grundstücksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der 
örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, 
insbesondere Verteilungsanlagen, über ihre im Gebiet des Gasversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutz-
maßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke,

1.  die an das Gasversorgungsnetz angeschlossen sind,

2.  die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das 
Netz angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder

3. für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer 
mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere 
ist die Inanspruchnahme des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen 
Grundstücks an das Gasversorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn der An-
schluss über das eigene Grundstück des anderen Anschlussnehmers möglich und 
dem Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen 
ausschließlich dem Anschluss des Grundstücks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen 
Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 13  Gasanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhal-
tung der Gasanlage hinter der Hauptabsperreinrichtung (Anlage), mit Ausnahme 
des Druckregelgerätes und der Messeinrichtungen, die nicht in seinem Eigentum 
stehen, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messein-
richtungen, die nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der An-
schlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen 
anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach 
den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand 
gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
gilt § 49 Abs. 2 Nr. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten 
dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis 
eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt wer-
den; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in 
das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Es 
dürfen nur Materialien und Gasgeräte verwendet werden, die entsprechend § 49 
des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung allgemein anerkannter Regeln 

der Technik hergestellt sind. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 4 
wird vermutet, wenn das Zeichen einer akkreditierten Stelle, insbesondere das 
DVGW-Zeichen oder CE-Zeichen, vorhanden ist. Der Netzbetreiber ist berechtigt, 
die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können vom Netz-
betreiber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist 
nach den Angaben des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

§ 14  Inbetriebsetzung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netz-
anschluss an das Verteilernetz anzuschließen und in Betrieb zu nehmen, indem 
er nach erfolgtem Einbau der Messeinrichtung und gegebenenfalls des Druckre-
gelgerätes durch Öffnung der Absperreinrichtungen die Gaszufuhr freigibt. Die 
Anlage hinter diesen Einrichtungen hat das Installationsunternehmen in Betrieb 
zu setzen.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netzbetreiber von dem Unterneh-
men, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag 
zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung 
gestellter Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Ko-
stenerstattung verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnitt-
lich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die 
Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pau-
schalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15  Überprüfung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwir-
kungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach 
ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Si-
cherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu 
verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder 
Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 Anschlussnutzung

§ 16  Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses 
verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgese-
henen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies 
gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist.

(2) Der Netzbetreiber hat Brennwert und Druck möglichst gleich bleibend zu hal-
ten. Allgemein übliche Gasgeräte müssen einwandfrei betrieben werden können. 
Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen an die Gasqualität, die über die Ver-
pflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, in-
nerhalb seines Bereichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte 
und Anlagen zu treffen.

(3) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 
1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17  Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusam-
menbruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unre-
gelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbre-
chung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die 
Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung

1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber 
dies nicht zu vertreten hat oder

2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern 
würde.
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In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer 
auf Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung 
vorgenommen worden ist.

§ 18  Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unter-
brechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus 
Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei 
Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
vorausgesetzt wird, wird

1.  hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt,

2.  hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässig-
keit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die 
Haftung des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 
Euro begrenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je 
Schadensereignis insgesamt begrenzt auf 

1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 

2.  10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlos-
senen Anschlussnutzern;

3.  20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlos-
senen Anschlussnutzern;

4.  30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern;

5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz ange-
schlossene Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in Mittel- 
und Hochdruck einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall ent-
sprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwen-
den, die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des En-
ergiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung 
dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je 
Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für 
den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat 
der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser 
Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den 
Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche 
von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese 
gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn 
deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der 
Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netz-
betreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines 
dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, 
gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro sowie je Schadenser-
eignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 
2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 
1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird 
der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadens-
ersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach 
Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter 
diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so 
sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei An-
sprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die 
Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetrei-
ber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4 Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1 Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19  Betrieb von Gasanlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeugung

(1) Anlage und Gasgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu be-
treiben, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen 
sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätz-
licher Gasgeräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die 
vorzuhaltende Leistung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nähere 
Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer 
dem Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine 
schädlichen Rückwirkungen in das Gasversorgungsnetz möglich sind. Der An-
schluss von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann 
den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 festzulegenden Maß-
nahmen zum Schutz vor Rückwirkungen abhängig machen.

§ 20  Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen 
weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile 
sowie an den Betrieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, so-
weit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere 
im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anfor-
derungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann von der vorherigen Zustim-
mung des Netzbetreibers abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur 
verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versor-
gung gefährden würde.

§ 21  Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstel-
lenbetreibers den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, 
soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, 
zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung 
an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die 
Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in 
den Fällen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22  Messeinrichtungen

(1) Für Messeinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den aner-
kannten Regeln der Technik unter Verwendung der vom Netzbetreiber vorgese-
henen DIN-Typen vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Aufstellungsort der Messeinrichtungen und 
die Zählerplätze. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit einer 
Fernauslesung der Messdaten zu berücksichtigen. Er hat den Anschlussnehmer 
anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf 
Verlangen des Anschlussnehmers einer Verlegung der Messeinrichtungen zuzu-
stimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich 
ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Messeinrichtungen 
nach Satz 4 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- 
und Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen von Messeinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetrei-
ber unverzüglich mitzuteilen.

Abschnitt 2 Fälligkeit, Folgen von Zuwiderhandlungen, Beendigung der 
Rechtsverhältnisse

§ 23  Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
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Einwände gegen Rechnungen berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netz-
betreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -
nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.

§ 24  Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 
ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -
nutzer dieser Verordnung zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von 
erheblichem Wert abzuwenden,

2.  die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer 
oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder 
Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfra-
ge mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzan-
schluss und die Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des An-
schlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem 
Anschlussnutzer gegenüber hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Unterbrechung der Anschlussnutzung ge-
genüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von sämt-
lichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten 
Unterbrechung ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem 
Anschlussnutzer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Vorausset-
zungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzan-
schlusses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Vo-
raus anzukündigen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechenden 
Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbre-
chung entfallen sind und der Anschlussnehmer oder - nutzer oder im Falle des 
Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25  Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netz-
betreiber ist nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf 

es hierfür nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbe-
treibers ist öffentlich bekannt zu machen und den Anschlussnehmern mitzuteilen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26  Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die An-
schlussnutzung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 
endet das Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschluss-
vertrages.

§ 27  Fristlose Kündigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschluss-
verhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 
24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 5 Schlussbestimmungen

§ 28  Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

§ 29  Übergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Be-
kanntgabe und Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung 
nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die 
Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung 
gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise ver-
langen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 08. November 
2006. Läuft jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 
(BGBl. I S. 676), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2004 (BGBl. I S. 3214) bestimmte Frist früher als die gemäß Satz 1 bestimmte 
Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, 
die vor dem 08. November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 08. 
November 2006 begonnen worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der 
Verteileranlage möglich, so kann der Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 
und 2 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Verteileranlage bisher 
verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 berechnete Bau-
kostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.
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Ergänzende Bedingungen 
des Netzbetreibers BAD HONNEF AG 
zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

Ergänzende Bedingungen des Netzbetreibers BAD HONNEF 
AG zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

I. Netzanschluss (§§ 5 – 9 NDAV)

1. Die Herstellung sowie Veränderung des Netzanschlusses auf Veranlas-
sung des Anschlussnehmers ist unter Verwendung des vom Netzbetreiber 
BAD HONNEF AG zur Verfügung gestellten Vordruckes „Ver-sorgungsan-
frage“ zu  beantragen.

2. Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und 
jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, wird über ei-
nen eigenen Netzanschluss an das Gasversorgungsnetz angeschlossen, 
soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenste-
hen. 

3. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber BAD HONNEF AG die  
Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses gemäß § 9 Abs. 1 NDAV. 
Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Netzanschlüsse entstehenden Kosten pauschal gemäß beigefügtem 
Preisblatt des Netz-betreibers BAD HONNEF AG zu diesen Bedingungen 
(Anlage 2) berechnet, es sei denn, dass im Netzanschlussvertrag eine ab-
weichende Vereinbarung getroffen worden ist. 

4. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber BAD HONNEF AG die 
Kosten für Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Ände-
rung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen 
Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsächlichem 
Aufwand oder, sofern zwischen beiden Parteien vereinbart, zu einem Fest-
preis.

5. Der Netzbetreiber BAD HONNEF AG ist berechtigt, den Netzanschluss 
zurückzubauen, wenn das Netzanschlussverhältnis beendet wird und 
nicht unmittelbar durch ein Netzanschlussverhältnis – gegebenen-falls mit 
einem anderen Anschlussnehmer – denselben Netzanschluss betreffend 
ersetzt wird. Die Kos-ten des Rückbaus trägt in diesem Fall der Anschluss-
nehmer.

6. Jede die Funktionsfähigkeit des Hausanschlusses beeinträchtigende 
Einwirkung auf den Hausanschluss, wie insbesondere Überbauen oder 
Bepflanzen der Hausanschlussleitung, ist unzulässig. Die BAD HONNEF 
AG kann jederzeit die umgehende Beseitigung einer solchen Überbauung 
/ Bepflanzung fordern.

7. Jede nicht die Funktionsfähigkeit des Hausanschlusses beeinträchtigende, 
aber den Zugang zur Leitung erschwerende Überbauung, Bepflanzung 
oder sonstige Beeinträchtigung hat der Anschlussnehmer bei erforder-
lichen Arbeiten an der Hausanschlussleitung auf seine Kosten zu entfer-
nen oder entfernen zu lassen. Kommt der Anschlussnehmer dieser Pflicht 
nicht unverzüglich nach, kann die BAD HONNEF AG die Beeinträchtigung 
auf Kosten des Anschlussnehmers - berechnet nach tatsächlichem Auf-
wand - ent-fernen oder entfernen lassen. Die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes der Oberfläche nach den erforderlichen Arbeiten 
an der Hausanschlussleitung obliegt dem Anschlussnehmer.

8. Der Referenzbrennwert beträgt zwischen 10,0 und 10,4 kWh/Nm³ 

 9. Der Ruhedruck beträgt 22 mbar. Anlagen mit einem Gasströmungs-
wächter weisen einen Ruhedruck von 23,5 mbar auf

II. Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV)

1. Für den Anschluss an das Gasversorgungsnetz ist vom Anschlussneh-
mer ein Baukostenzuschuss nach § 11 NDAV zu zahlen. Die Summe der 
Baukostenzuschüsse beträgt 30% der Kosten im Sinne von § 11 Abs. 1 
Satz 1 NDAV. Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der durch-
schnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal nach der 
Leistungsanforderung berechnet. Die Höhe des  Baukostenzuschusses 
ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt (Anlage 2). Der Baukostenzu-
schuss entfällt für Anschlüsse, an denen ein Erdgas-BHKW mit einer An-
schlussleistung bis 50 kW betrieben werden soll, wenn der BHKW-Betrieb 
für die Dauer von drei Jahre nach Inbetriebsetzung des Anschlus-ses 
nachgewiesen wird. Andernfalls wird der Baukostenzuschuss nachberech-
net.

2. Der Anschlussnehmer zahlt dem Netzbetreiber BAD HONNEF AG einen 
weiteren Baukostenzuschuss, wenn er die vereinbarte Leistungsanforde-
rung dauerhaft (über ein Jahr) wiederholt um mehr als 20% überschreitet. 
Der weitere Baukostenzuschuss wird nach Ziffer 1. berechnet.

IV. Inbetriebsetzung der Gasanlage (§ 14 NDAV)

1. Die Inbetriebsetzung der Gasanlage im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 
NDAV ist unter Verwendung des vom Netzbetreiber BAD HONNEF AG zur 
Verfügung gestellten Vordruckes „Antrag zur Inbetriebsetzung“ bei diesem 
zu beantragen.

2. Für die Inbetriebsetzungskosten der Gasanlage durch den Netzbetreiber 
BAD HONNEF AG werden die hierfür entstehenden Kosten pauschal ge-
mäß beigefügtem Preisblatt (Anlage 2) in Rechnung gestellt.

3. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Gasanlage aus Gründen, die aus 
der Sphäre des Anschluss-nehmers stammen, nicht möglich, so ist der 
Anschlussnehmer ebenfalls verpflichtet, die unter IV. 2. be-zeichnete Pau-
schale zu entrichten.

4. Die Inbetriebsetzung der Gasanlage kann von der Bezahlung des Bau-
kostenzuschusses und der Netz-anschlusskosten abhängig gemacht wer-
den.

V. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NDAV)

 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers BAD HONNEF AG 
an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb 
der Gasanlage einschließlich Eigenanlagen, sind in den Technischen 
Anschlussbestimmungen des Netzbetreibers BAD HONNEF AG  (Tech-
nische Anschlussbedin-gungen Gas, beigefügt als Anlage 1) festgelegt.

VI.  Kostenpauschalen

 Die dem Netzbetreiber entstandenen Kosten wegen der Verlegung einer 
Mess- und Steuereinrichtung auf  Veranlassung des Anschlussnehmers, 
der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses, der Ände-
rung einer korrekten Rechnung auf Wunsch des Anschlussnehmers sowie 
einer Mahnung  sind nach den im Preisblatt des Netzbetreibers BAD HON-
NEF AG (Anlage 2) veröffentlichten Pauschalsätzen zu ersetzen. Dem 
Anschlussnehmer ist der Nachweis gestattet, dass dem Netzbetreiber die 
Kosten nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden sind. 

VII. Inkrafttreten

 Diese Ergänzenden Bestimmungen treten am 1. Januar 2010 in Kraft und 
ersetzen die Ergänzenden Be-stimmungen vom 01.12.2007

VIII. Anlagen

 - Technische Anschlussbedingungen an das Gas-Niederdrucknetz der  
 Bad Honnef AG (TAB-ND), beigefügt als Anlage 1

 - Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers
 BAD HONNEF AG zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV), 
 beigefügt als Anlage 2 
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Preisblatt

zu den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers BAD 
HONNEF AG zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
gültig ab 1. Januar 2010

1. Netzanschlusskosten 
 (Ziffer I. 3. der Ergänzenden Bedingungen)
Die pauschalen Netzanschlusskosten wurden auf Basis der Kosten von bereits 
erstellten Netzanschlüssen der BAD HONNEF AG errechnet. Der pauschale 
Kostenansatz berücksichtigt sowohl Dienstleistung als auch Material für 
einen durchschnittlichen Anschluss im Netzgebiet der BHAG. Die pauschalen 
Netzanschlusskosten verstehen sich exklusiv aller Tiefbaukosten und 
Mauerdurchbruch.

netto (€) brutto (€)

Lohnkosten / Dienstleistungen 208,00 247,52

Material bis DN 40 und 20 m 
Gesamtlänge 

173,00 205,87

Leitungsverlegung bis DN 40 über 
20m für jeden weiteren Meter

22,00   26,18

Die genannten Preise gelten nur für Anschlüsse, die im Zuge einer Neuerschließung 
erstellt werden. Anschlüsse mit Rohrdimensionen > DN 40 werden individuell 
kalkuliert.

2. Baukostenzuschuss  
 (Ziffer II. 1. der Ergänzenden Bedingungen)
Die Bad Honnef AG erhebt Baukostenzuschüsse in Abhängigkeit von der 
Anschlussleistung nach folgender Unterteilung:

netto brutto

Pauschaler  
Baukostenzuschuss bis 
50 kW Anschlussleistung

 €/HA 440,00 523,60

Baukostenzuschuss 
zwischen 51kW und 500 
kW zusätzlich

€/kW 13,00 15,47

Für Anschlussleistungen über 500 kW erfolgt eine individuelle Bewertung. Der 
pauschale Baukostenzuschuss bis 50 kW entfällt für Anschlüsse, an denen ein 
Erdgas-BHKW mit einer max. Anschlussleistung von 50 kW  betrieben werden soll. 

3. Inbetriebsetzungskosten 
 (Ziffer IV. 2. der Ergänzenden  Bedingungen)
Die pauschalen Inbetriebsetzungskosten wurden aus den Kosten für die durch-
schnittliche Anfahrtszeit im Gasnetzgebiet  der BAD HONNEF AG, der durch-
schnittlichen Arbeitszeit für die Inbetriebsetzung  und dem Gemeinkostenzuschlag 
errechnet. Die pauschalen Inbetriebsetzungskosten betragen 79,00 € für den er-
sten Zähler (brutto 94,01 €). Jeder weitere Zähler, der zeitgleich am gleichen Ort in 
Betrieb genommen wird, wird mit 39,50 € (brutto 47,01 €) berechnet.

4. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wieder-
herstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung (Ziffer 
VI. der Ergänzenden Bedingungen)

Vorgang
Entgelt 

( € netto)
Entgelt 

( € brutto

Unterbrechung der Versorgung 82,001 ----

Wiederherstellung der Versorgung 82,00   97,58

Zählerwechsel 107,00 127,33

Mahnung 2,001 ----

Mahnung per Einschreiben 5,001 ----

Vorortinkasso / Mitteilung per Bote 25,001 ----

Rechnungsänderung auf Kundenwunsch 15,00 17,85

Die angegebenen Entgelte verstehen sich für eine Leistungserbringung während 
der allg. Dienstzeiten des Netzbetriebes. Außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten 
erhöhen sich die vorgenannten Preise um die tariflichen Überstundenzuschläge.
Weist der Anschlussnehmer nach, dass dem Netzbetreiber die Kosten nicht oder 
in wesentlich geringerem Umfang entstanden sind, entfällt die Erstattungspflicht in 
entsprechender Höhe.

5. Angemessene Vorauszahlung / Abschlagszahlungen 
 (Ziffer III. 1. +  2. der Erg. Bedingungen)
Als angemessene Vorauszahlung bzw. Abschlagszahlung gelten 50% der zu er-
wartenden Kosten.

6. Umsatzsteuer
Zu den vorgenannten Nettopreisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. 
Die mit 1 gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die 
ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten eine Umsatzsteuer von derzeit 19%.



Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen 

für die Wasserversorgung von Tarifkunden

(AVBWasserV)

Vom 20. Juni 1980, geändert durch Artikel 26 des Neunten Euro-Einführungsge-
setzes vom 10. November 2001, in Kraft getreten am 1. Januar 2002

Aufgrund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I So 3317) wird mit Zustim-
mung des Bundesrates verordnet:

§ 1  Gegenstand der Verordnung

(1) Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung und für die öffentliche Versorgung mit Wasser Vertragsmuster 
oder Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahl von Verträgen vorfor-
muliert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese 
sind, soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versor- 
gungsvertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von Industri-
eunternehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlos-
sen werden, die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das Wasserversorgungs-
unternehmen einen Vertragsabschluss zu den allgemeinen Bedingungen dieser 
Verordnung angeboten hat und der Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich 
einverstanden ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die §§ 3 bis 11 des 
Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen an-
zuwenden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungsbe-
dingungen, soweit sie in dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder 
nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, einschließlich der dazugehörenden 
Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu geben.

§ 2  Vertragsabschluss

(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zu-
stande gekommen, so hat das Wasserversorgungsunternehmen den Vertragsab-
schluss dem Kunden unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Wird die Bestätigung 
mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im 
Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die allgemeinen Versorgungsbe-
dingungen hinzuweisen.

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass Wasser aus dem Verteilungsnetz 
des Wasserversorgungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde ver-
pflichtet, dies dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt 
zu den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden bei 
Vertragsabschluss sowie den übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag zu-
grunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließlich der dazu-
gehörenden Preisregelungen und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3  Bedarfsdeckung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirt-
schaftlich Zumutbaren die Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von ihm 
gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. Der 
Kunde ist verpflichtet, seinen Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus dem 
Verteilungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens zu decken.

(2) Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der Kunde dem Wasser-
versorgungsunternehmen Mitteilung zu machen. Der Kunde hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen 
in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind.

§ 4  Art der Versorgung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen 
Versorgungsbedingungen einschließlich der dazugehörenden Preise Wasser zur 
Verfügung.

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach öf-
fentlicher Bekanntgabe wirksam. Dies gilt auch für die dazugehörenden Preise, 
sofern sie nicht dem Kunden im Einzelfall mitgeteilt werden.

(3) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Betriebs-
wasser) entsprechen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, das 

Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üb-
lichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Das Unter-
nehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen 
der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln 
der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Kunden 
möglichst zu berücksichtigen.

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die 
über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§5  Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunter-
brechungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im vereinbarten 
Umfang jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt nicht

1.  soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Was-
serversorgung erforderlich oder sonst vertraglich vorbehalten sind,

2.  soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch höhere 
Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Wasserversorgungsunternehmen 
hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur für 
kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeig-
neter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die 
Unterrichtung

1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen 
dies nicht zu vertreten hat oder

2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern 
würde.

§ 6  Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde 
Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag oder unerlaubter Handlung im Fal-
le

1.  der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kun-
den, es sei denn, dass der Schaden von dem Unternehmen oder einem 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig 
verursacht worden ist,

2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder 
eines ErfülIungs-  oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,

3.  eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz 
noch durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens oder 
eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters verursacht 
worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem 
Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen 
ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden auf 
Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt 
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kennt-
nis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.

(4) Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzulei-
ten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet das Wasserver-
sorgungsunternehmen dem Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem 
Kunden aus dem Versorgungsvertrag.
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(5) Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rah-
men seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie 
in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das Wasserversorgungsunternehmen 
hat den Kunden hierauf bei Abschluss des Vertrages besonders hinzuweisen.

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Wasserversor-
gungsunternehmen oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unterneh-
men mitzuteilen. Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, 
so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7  Verjährung (weggefallen)

Aufgrund des Wegfalls dieser Vorschrift (durch Art. 17-20 des „Gesetzes zur 
Anpassung von Verjährungsvorschriften an das Gesetz zur Modernisierung des 
Schuldrechts“ vom 09. Dezember 2004 wurde mit Wirkung zum 15.12.2004 in 
allen AVB die Verjährungsvorschrift des § 7 AVBElt/Gas/Wasser/FernwärmeV 
aufgehoben), richtet sich die Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus der 
jeweiligen AVB (§ 6, Haftung bei Versorgungsstörungen) nun nach §§ 194 ff des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gemäß § 
195 BGB somit drei Jahre.

§ 8 Grundstücksbenutzung

(1) Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für 
Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen 
einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnah-
men unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die Mög-
lichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn 
die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder 
in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der be-
absichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten 
der Verlegung hat das Wasserversorgungsunternehmen zu tragen; dies gilt nicht, 
soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Ent-
fernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens 
noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zuge-
mutet werden kann.

(5) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben 
auf Verlangen des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu versorgenden Grundstücks 
im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 9  Baukostenzuschüsse

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschlussehmern 
einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstär-
kung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, 
soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem 
der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 70 von Hundert die-
ser Kosten abdecken.

(2) Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu übernehmende 
Kostenanteil kann unter Zugrundelegung der Straßenfrontlänge des anzuschlie-
ßenden Grundstücks und des Preises für einen Meter Versorgungsleitung bemes-
sen werden. Der Preis für einen Meter Versorgungsleitung ergibt sich aus den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten der in Absatz 1 genannten Verteilungsan-
lagen, geteilt durch die Summe der Straßenfrontlängen alter Grundstücke, die im 
betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen angeschlossen wer-
den können. Das Wasserversorgungsunternehmen kann der Berechnung eine die 
Verhältnisse des Versorgungsbereichs berücksichtigende Mindeststraßenfrontlän-
ge von bis zu 15 Metern zugrunde legen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung des Baukosten-
zuschusses an Stelle oder neben der Straßenfrontlänge andere kostenorientierte 
Bemessungseinheiten, wie die Grundstücksgröße, die Geschossfläche oder die 
Zahl der Wohnungseinheiten oder gleichartiger Wirtschaftseinheiten verwenden. 
In diesem Fall ist bei der Berechnung des Baukostenzuschusses die Summe der 

Bemessungseinheiten der Grundstücke zu berücksichtigen, die im betreffenden 
Versorgungsbereich angeschlossen werden können.

(4) Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur verlangt werden, wenn der Anschluss-
nehmer seine Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach den Absätzen 
2 und 3 zu bemessen.

(5) Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 1. Januar 
1981 errichtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen 
worden ist, so kann das Wasserversorgungsunternehmen abweichend von den 
Absätzen 1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Anlage 
bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen.

(6) Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlussko-
sten sind getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszu-
weisen.

§10  Hausanschluss

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der 
Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet 
mit der Hauptabsperrvorrichtung.

(2) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach 
Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interes-
sen vom Wasserversorgungsunternehmen bestimmt.

(3) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wasserversorgungsun-
ternehmens und stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in dessen Ei-
gentum. Sie werden ausschließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, 
geändert, abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen 
geschützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung des Hausan-
schlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht selbst, sondern durch 
Nachunternehmer durchführen lässt, sind Wünsche des Anschlussnehmers bei 
der Auswahl der Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der Anschlußnehmer hat 
die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses 
zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlussnehmer 
die Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für

1.  die Erstellung des Hausanschlusses,

2.  die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder 
Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm 
veranlasst werden, zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet 
werden.

(5) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluss dadurch teilweise zum 
Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das Wasserversorgungsunternehmen 
die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den etwa zuviel gezahlten 
Betrag zu erstatten.

(6) Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluss und der daraus folgenden 
Pflichten zur Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtrennung und 
Beseitigung bestehende allgemeine Versorgungsbedingungen von Absatz 3 ab-
weichen, können diese Regelungen auch nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
beibehalten werden.

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden 
von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Wasserversorgungsunterneh-
men unverzüglich mitzuteilen.

(8) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben 
auf Verlangen des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers zur Herstellung des Hausanschlusses unter Aner-
kennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

§ 11  Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, daß der Anschlussneh-
mer auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeig-
neten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 

1.  das Grundstück unbebaut ist oder

2.  die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unver-
hältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt 
werden können, oder

3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden 
ist.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von Tarifkunden
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(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem 
Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und 
die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist.

(4) § 10 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 12  Kundenanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 
der Anlage hinter dem Hausanschluss mit Ausnahme der Meßeinrichtungen des 
Wasserversorgungsunternehmens ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er 
die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten wer-
den. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch 
das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines 
Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen er-
folgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert 
werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plom-
benverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährlei-
sten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Wasserversorgungsunternehmens zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den 
anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten 
Prüfstelle (zum Beispiel DIN-DVGW, DVGW- oder GS-Zeichen) bekundet, dass 
diese Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Ei-
gentum des Kunden stehen und zu deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind 
Bestandteile der Kundenanlage.

§ 13  Inbetriebsetzung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen die 
Kundenanlage an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungsunternehmen 
über das Installationsunternehmen zu beantragen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom Kun-
den Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden.

§ 14  Überprüfung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor und 
nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte Si-
cherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist das Wasserversorgungsunternehmen berech-
tigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder 
Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt das Wasserversorgungsun-
ter- nehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn 
es bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder 
Leben darstellen.

§ 15  Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und Ver-
brauchseinrichtungen; Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen 
anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversor-
gungsunternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwas-
sers ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen mitzuteilen, 

soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern oder sich die vorzuhal-
tende Leistung wesentlich erhöht.

§ 16  Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Wasser-
versorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 ge-
nannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser 
Verordnung, insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher Bemes-
sungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist.

§ 17  Technische Anschlussbedingungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische Anfor-
derungen an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb 
der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien 
Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes 
notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik 
nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann 
von der vorherigen Zustimmung des Versorgungsunternehmens abhängig ge-
macht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss 
eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anforde-
rungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstanden, 
wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung nicht zu vereinbaren sind.

§ 18  Messung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden verbrauchte Was-
sermenge durch Messeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften ent-
sprechen müssen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte 
Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der 
Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass eine 
einwandfreie Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Es be-
stimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort der Messeinrichtungen. Ebenso 
ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der 
Messeinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat den Kunden und den 
Anschlussnehmer anzuhören und deren berechtigte Interessen zu wahren. Es 
ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigentümers die Mess-
einrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien 
Messung möglich ist; der Kunde oder der Hauseigentümer ist verpflichtet, die Ko-
sten zu tragen.

(3) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Mess-
einrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschä-
digungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Wasserversorgungsunterneh-
men unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

§ 19  Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 
des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei 
dem Wasserersorgungsunternehmen, so hat er dieses vor Antragstellung zu be-
nachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 20  Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserversorgungsun-
ternehmens möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Unter-
nehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf 
der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen.

§21  Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages fest-
gestellt, so ist der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nach-
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zuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an, so errmittelt das Wasserversorgungsunternehmen 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens zwei Jahre beschränkt.

§ 22  Verwendung des Wassers

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden, seiner Mieter und 
ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige 
Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Wasserversorgungsunternehmens 
zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung 
nicht Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von 
Tarifkunden (AVBWasserV) überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser 
Verordnung oder auf Grund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften 
Beschränkungen vorgesehen sind. Das Wasserversorgungsunternehmen kann 
die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstel-
lung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Wasserversor-
gungsunternehmen vor Begjnn der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller 
hat dem Wasserversorgungsunternehmen alle für die Herstellung und Entfernung 
des Bauwasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Die Sätze 1 und 2 
gelten für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken entsprechend.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu 
anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydranten-
standrohre des Wasserversorgungsunternehmens mit Wasserzählern zu benutzen.

§ 23  Vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das 
Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. 
Dabei kann höchstens vom Fünffachen desjenigen Verbrauchs ausgegangen wer-
den, der sich auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs anteilig für die Dauer 
der unbefugten Entnahme ergibt. Kann der Vorjahresverbrauch des Kunden nicht 
ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kunden zugrunde zu legen. Die 
Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden geltenden Preisen zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
der grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen 
zusätzlich zu zahlen gehabt hätte.

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mitteilungspflicht 
nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen 
über einen festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben werden.

§ 24  Abrechnung, Preisänderungsklauseln

(1) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich 
oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich über-
schreiten dürfen, abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für 
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für die jeweilige Abnehmer-
gruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entspre-
chendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.

(3) Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie dürfen die Än-
derung der Preise nur von solchen Berechnungsfaktoren abhängig machen, die 
der Beschaffung und Bereitstellung des Wassers zuzurechnen sind. Die Berech-
nungsfaktoren müssen vollständig und in allgemein verständlicher Form ausge-
wiesen werden.

§ 25  Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Wasserver-
sorgungsunternehmen für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wasser-
menge Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Ab-
schlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 

zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Ab-
schlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallende 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend 
angepaßt werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der Übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber 
mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Ver-
sorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die 
Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein 
verständlicher Form auszuweisen.

§ 27  Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunter-
nehmen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, 
wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten auch pauschal berechnen.

§ 28  Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch 
eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Um-
ständen des Einzelfalles zu besorgen ist, dass der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen 
Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teil-
beträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsun-
ternehmen auch für die Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses sowie 
in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29  Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, So 
kann das Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheits-
leistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach erneu-
ter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das Wasserversorgungsunterneh-
men aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung 
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden oder Anschlussnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen 
sind.

§ 30  Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1.  soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorlie-
gen, und
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2.  wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb 
von zwei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlags-
berechnung geltend gemacht wird.

§ 31  Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32  Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer 
der beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalender-
monats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist 
auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen.

(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, 
so haftet der Kunde dem Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung des 
Wasserpreises für den von der Messeinrichtung angezeigten Verbrauch und für 
die Erfüllung sämtlicher sonstiger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunterneh-
men unverzüglich mitzuteilen und bedarf dessen Zustimmung. Das Unternehmen 
ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes 
Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel 
des Wasserversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, 
ohne damit das Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33  Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos 
einzustellen, wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwi-
derhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen 
abzuwenden,

2.  den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Meßeinrichtungen zu verhindern oder

3.   zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden, störende Rückwir-
kungen auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter oder Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Wasserversorgungsunternehmen 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass 
der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Wasserversorgungsunterneh-
men kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder 
aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde 
die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. Die 
Kosten können pauschal berechnet werden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 
1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung der Versorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das 
Unternehmen zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher 
angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 34  Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetz-
buchs bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des Öf-
fentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den 
Kunden zuständigen Betriebsstelle des Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,

1.  wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder

2.  wenn der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt 

oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.

§ 35  Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser

(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, 
sind den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt 
bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens sowie gemeinderechtliche 
Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Ver-
sorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 anzu-
passen.

§ 36  Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Oberleitungsgesetzes in Verbindung 
mit § 29 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen auch im Land Berlin.

§ 37  Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft.

(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April 1980 
zustande gekommen sind, unmittelbar. Das Wasserversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierüber zu unterrichten. Laufzeit und 
Kündigungsbestimmungen der vor Verkündung dieser Verordnung abgeschlos-
senen Versorgungsverträge bleiben unberührt.

(3) § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur für Abrechnungs-
zeiträume, die nach dem 31. Dezember 1980 beginnen.

Bonn, den 20. Juni 1980

Der Bundesminister für Wirtschaft

Lambsdorff
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Ergänzende Bedingungen 
des Netzbetreibers BAD HONNEF AG zu der Verordnung 
über die Allgemeinen Versorgungsbedingungen für 
die Wasserversorgung (AVBWasserV)

Ergänzende Bedingungen ders Netzbetreibers BAD HONNEF 
AG zu der Verordnung über die Allgemeinen BVersorgungs-
bedingungen für die WasserVversorgung mit Wasser (AVB-
WasserV)
Gültig ab 01.01.2010 

I. Vertragsschluss (§ 2 AVBWasserV)

1. Die Aufnahme der Wasserversorgung ist unter Verwendung des zur Verfü-
gung gestellten Antragsformulars der BAD HONNEF AG zu beantragen. 

2. Der Versorgungsvertrag wird grundsätzlich mit dem Eigentümer oder dem 
Erbbauberechtigten des anzuschließenden Grundstücks abgeschlossen. 

3. In Ausnahmefällen kann der Versorgungsvertrag auch mit dem Nut-
zungsberechtigten des Grundstücks (z. B. mit dem Mieter, Pächter oder 
Nießbraucher) abgeschlossen werden, wenn der Nutzungsberechtigte die 
Verfügungsgewalt über den Hausanschluss ausübt und der Eigentümer 
oder Erbbauberechtigte sich zur Erfüllung des Vertrages mitverpflichtet.

4. Tritt an der Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Woh-
neigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der 
Versorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer haftet als Gesamtschuldner. 
Die Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet sich, den Verwalter 
oder eine andere Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die 
sich aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung für und gegen alle 
Wohnungseigentümer mit der BAD HONNEF AG abzuschließen und per-
sonelle Änderungen, die die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, 
der BAD HONNEF AG unverzüglich mitzuteilen. 

 Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die an einen Wohnungseigentü-
mer abgegebenen Erklärungen der BAD HONNEF AG auch für die übrigen 
Eigentümer rechtswirksam.

5. Der vorstehende Absatz gilt entsprechend, wenn das Eigentum an dem 
versorgten Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht (Ge-
samthandseigentum und Miteigentum nach Bruchteilen).

6. Der Versorgungsvertrag beinhaltet sowohl die Regelungen des Anschluss-
verhältnisses als auch die Re-gelungen der Trinkwasserbelieferung. 

II. Baukostenzuschuss (§ 9 AVBWasserV)

1. Für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz bzw. bei einer wesent-
lichen Erhöhung der Leistungsanforderung ist vom Anschlussnehmer ein 
Baukostenzuschuss zu zahlen. Der Baukostenzuschuss beträgt 55% der 
ansetzbaren Kosten. 

2. Die Höhe des Baukostenzuschusses richtet sich nach dem Preisblatt der 
BAD HONNEF AG.

3. Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-
forderung fällig. Sind die erforderlichen Verteilungsanlagen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt fertig gestellt, wird der Baukostenzu-schuss zu diesem 
Zeitpunkt, spätestens jedoch bei Fertigstellung des Hausanschlusses zu-
gleich mit den Hausanschlusskosten fällig.

III. Hausanschluss (§ 10 AVBWasserV)

1. Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, 
insbesondere jedes zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte 
Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, wird über einen ei-
genen Anschluss an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen, soweit 
keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen.

2. Erstellung und Veränderung des Hausanschlusses auf Veranlassung des 
Anschlussnehmers sind unter Verwendung des von der BAD HONNEF AG 
zur Verfügung gestellten Vordruckes „Versorgungsanfrage“ zu beantra-
gen. Die Erstellung des Hausanschlusses setzt die Zustimmungserklärung 
des Grundstückseigentümers voraus, wenn Anschlussnehmer und Grund-
stückseigentümer personenverschieden sind. Die Zustimmungserklärung 
ist entbehrlich, wenn sich der Grundstückseigentümer in Sinne der Ziffer 
I.3 zur Erfüllung des Vertrages mitverpflichtet hat.

3. Der Anschlussnehmer erstattet der BAD HONNEF AG die Kosten für die 
Erstellung des gesamten Hausanschlusses nach den im Preisblatt der 
BAD HONNEF AG veröffentlichten Pauschalsätzen.

4. Der Anschlussnehmer erstattet der BAD HONNEF AG die Kosten für 
Änderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erwei-
terung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsächlichem Aufwand oder, 
sofern zwischen beiden Parteien vereinbart, zu einem Pauschalpreis. Eine 
vom Anschlussnehmer veranlasste Veränderung des Hausanschlusses 
liegt auch vor, wenn dieser durch die BAD HONNEF AG vom Netz getrennt 
oder beseitigt wird aus Gründen, die der Anschlussnehmer zu vertreten 
hat.

5. Jede die Funktionsfähigkeit des Hausanschlusses beeinträchtigende 
Einwirkung auf den Hausanschluss, wie insbesondere Überbauen oder 
Bepflanzen der Hausanschlussleitung, ist unzulässig. Die BAD HONNEF 
AG kann jederzeit die umgehende Beseitigung einer solchen Überbauung 
/ Bepflanzung fordern.

6. Jede nicht die Funktionsfähigkeit des Hausanschlusses beeinträchtigende, 
aber den Zugang zur Leitung erschwerende Überbauung, Bepflanzung 
oder sonstige Beeinträchtigung hat der Anschlussnehmer bei erforder-
lichen Arbeiten an der Hausanschlussleitung auf seine Kosten zu entfer-
nen oder entfernen zu lassen. Kommt der Anschlussnehmer dieser Pflicht 
nicht unverzüglich nach, kann die BAD HONNEF AG die Beeinträchtigung 
auf Kosten des Anschlussnehmers - berechnet nach tatsächlichem Auf-
wand - entfernen oder entfernen lassen. Die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes der Oberfläche nach den erforderlichen Arbeiten 
an der Hausanschlussleitung obliegt dem Anschlussnehmer.

IV. Inbetriebsetzung der Kundenanlage (§ 13 AVBWasserV)

1. Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt gemäß § 13 AVBWasserV 
und ist bei der BAD HONNEF AG unter Verwendung des von ihr zur Verfü-
gung gestellten Vordruckes „Antrag zur Inbetriebsetzung“ zu beantragen.

2. Der Anschlussnehmer erstattet der BAD HONNEF AG die Kosten für jede 
Inbetriebsetzung nach den im Preisblatt der BAD HONNEF AG veröffentli-
chten Pauschalsätzen.

3. Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage kann von der vollständigen Be-
zahlung des Baukostenzuschusses und der Netzanschlusskosten abhän-
gig gemacht werden.

4. Ist die beantragte Inbetriebsetzung der Kundenanlage aufgrund festge-
stellter Mängel an der Anlage oder aus anderen Gründen, die der Kunde 
zu vertreten hat, nicht möglich, zahlt der Kunde für diese und jede weitere 
vergebliche Inbetriebsetzung den hierfür erforderlichen durchschnittlichen 
Aufwand. 

V. Messeinrichtungen 

1. Für die Montage der Messeinrichtungen ist eine Zählerplatte mit Absperr-
armatur, Längenausgleichsstück, Rückflussverhinderer und Filter entspre-
chend der DIN 1988 und dem DVGW- Arbeitsblatt W 404 vorzusehen. 
Die Messeinrichtungen sollten nach Möglichkeit unmittelbar hinter der 
Hauseinführung installiert werden.

 Nach Absprache mit der BAD HONNEF AG besteht in Sonderfällen die 
Möglichkeit, die Messeinrichtung auch in einem benachbarten Raum un-
terzubringen.

2. Sollten in einem Gebäude mehr als eine Messeinrichtung gewünscht wer-
den, müssen diese parallel und innerhalb eines Raumes und im Regelfall 
auf der gleichen Wand installiert werden. Die hier erforderlichen Vertei-
lungsanlagen einschließlich der vorgenannten Zählerhalterbügel sind 
bauseits nach der Hauptabsperreinrichtung vorzusehen.

VI.  Abrechnung, Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen (§§ 24, 25 
und 28 AVBWasserV)

1. Der Wasserverbrauch des Kunden wird einmal jährlich festgestellt und 
abgerechnet. Die BHAG ist jedoch in begründeten Ausnahmen berechtigt, 
in kürzeren Zeitabständen Rechnung zu legen. Abrechnungsjahr ist das 
Kalenderjahr.
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2. Die BHAG erhebt während des Abrechnungszeitraumes gleiche Ab-
schlagszahlungen. Diese werden an Hand des Verbrauchs im zuletzt ab-
gerechneten Zeitraum ermittelt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, 
so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sich sein 
Verbrauch erheblich geändert hat, so wird dies auf Wunsch des Kunden 
angemessen berücksichtigt.

3. Die Fälligkeitsdaten der Abschlagsbeträge werden jedem Kunden bei der 
Vertragsbestätigung und in der Folge jeweils auf der Abrechnung ange-
geben. Ein eventuell gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 28 
AVBWasserV bleibt unberührt.

4. Für die Jahresabrechnung werden die Zählerstände im Zeitraum vom 
01.12. – 15.01. abgelesen. Die abgelesenen Stände werden auf den 31.12. 
hoch- bzw. hinabgerechnet, so dass die Abrechnung über den Verbrauch 
vom 01.01. bis 31.12. erfolgt. In begründeten Fällen kann die BHAG von 
einer Hoch- bzw. Hinabrechnung absehen.

5. Die zuviel gezahlten Abschlagszahlungen werden mit der nächsten Ab-
schlagsforderung verrechnet. 

6. Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, wird die BAD HONNEF AG angemes-sene Vo-
rauszahlungen für den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums so-
wie für die Erstellung und Veränderung des Hausanschlusses verlangen. 

VII. Inkrafttreten

 Die Ergänzenden Bestimmungen treten am 1. Januar 2010 in Kraft und 
ersetzen die Ergänzenden Bestimmungen vom 01.12.2007

VIII. Anlage

 - Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der BAD HONNEF AG
 zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung
 mit Wasser (AVBWasserV)

Preisblatt

Ergänzende Bedingungen der BAD HONNEF AG zu der 
Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)
gültig ab 1. Januar 2010

1. Hausanschlusskosten 
 (Ziffer III. 2. der Ergänzenden Bedingungen)
Die pauschalen Hausanschlusskosten wurden auf Basis der Kosten von real 
erstellten Netzanschlüssen der BAD HONNEF AG errechnet. Der pauschale 
Kostenansatz berücksichtigt sowohl Dienstleistung als auch Material für eine 
maximale Anschlusslänge von 20 m  (gerechnet ab Kopfloch im öffentlichen 
Bereich). Kosten für Tiefbau im privaten und öffentlichen Bereich sowie Kosten 
für Arbeiten am Gebäude (z.B. Mauerdurchbruch) sind nicht im pauschalen 
Kostenansatz enthalten. Diese sind vom Anschlussnehmer gesondert zu 
beauftragen.

netto (€) brutto(€)

Rohrleitungsbau bis DN 40 und max. 20 m 
Gesamtlänge 

500,00 535,00

Leitungsverlegung bis DN 40 über 20 m für jeden 
weiteren Meter

22,00   23,54

Anschlüsse mit Rohrdimensionen > DN 40 werden individuell kalkuliert.

2. Baukostenzuschuss  
 (Ziffer II. 1. der Ergänzenden Bedingungen)
Die Bad Honnef AG erhebt zusätzlich zu den Hausanschlusskosten 
Baukostenzuschüsse.

netto brutto

Alle Druckzonen Bad Honnef und Unkel €/HA 590,00 631,30

Die Baukostenzuschüsse gelten für Hausanschlüsse bis zur Rohrdimension DN 
40. Größere Anschlüsse werden individuell kalkuliert.

3. Inbetriebsetzungskosten 
 (Ziffer IV. 2. der Ergänzenden Bedingungen)
Die pauschalen Inbetriebsetzungskosten wurden aus den Kosten für die 
durchschnittliche Anfahrtszeit im Wassernetzgebiet der BAD HONNEF 
AG, der durchschnittlichen Arbeitszeit für die Inbetriebsetzung  und dem 
Gemeinkostenzuschlag errechnet. Die pauschalen Inbetriebsetzungskosten 
betragen 44,00 € für den ersten Zähler (brutto 47,08 €). Jeder weitere Zähler, 
der zeitgleich am gleichen Ort in Betrieb genommen wird, wird mit 22,00 € (brutto 
23,54 €) berechnet.

4. Kostenpauschalen
Für die nachstehenden Leistungen der BAD HONNEF AG werden dem 
Anschlussnehmer/Kunden nachfolgend aufgeführte Pauschalen in Rechnung 
gestellt. 

Vorgang Entgelt 
(€ netto)

Entgelt 
(€ brutto)

Einstellung der Versorgung (Zählerhahn 
und/oder HAE plombieren)

51,001 ----

Wiederaufnahme der Versorgung 
(Zählerhahn und/oder HAE frei geben)

51,00 54,57

Zählerwechsel 75,00 80,25

Ein- / Ausbau Vorinkassosystem 25,00 26,75

Erstellung von Zwischenrechnungen 
unter Mitteilung des Zählerstands

11,85 14,10

Mahnung 2,001 ----

Mahnung per Einschreiben 5,001 ----

Vorortinkasso / Mitteilung per Bote 25,001 ----

Ablesung auf Kundenwunsch 25,00 26,75

Rechnungsänderung auf Kundenwunsch 15,00 16,05

Erstellung von Zwischenrechnungen 
unter Mitteilung des Zählerstands

11,85 12,68

Die angegebenen Entgelte verstehen sich für eine Leistungserbringung während 
der allgemeinen Geschäftszeiten. Außerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten 
werden die tariflichen Überstundenzuschläge erhoben.

5. Umsatzsteuer
Zu den vorgenannten Entgelten sowie den Entgelten, die sich aus der AVBWasserV 
ergeben, wird die gesetzliche Umsatzsteuer zum jeweils gültigen Steuersatz 
(derzeit 7%) hinzugerechnet mit Ausnahme der Mahngebühren (einschließlich 
der Einstellung der Versorgung, wenn sie auf Grund des Zahlungsverzuges des 
Kunden erfolgt), die von der Umsatzsteuer befreit sind. Die mit 1 gekennzeichneten 
Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

 

Ergänzende Bedingungen des Netzbetreibers BAD HONNEF AG zu der Verordnung über die AVBWasserV




